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Vorbemerkungen, Anlass und Ziele der Planung

Die ABO Wind AG, Projektiererin für erneu-
erbare Energien, plant in der Ortsgemeinde 
Bruchweiler der Verbandsgemeinde Herr-
stein-Rhaunen die Errichtung eines 
Solarparks. 

Die planungsrechtliche Zulässigkeit des 
Solarparks beurteilt sich nach § 35 BauGB 
(Außenbereich). Danach ist die Planung 
nicht realisierungsfähig. 

Bereits im Jahr 2022 hat der Ortsgemein-
derat hierzu den Beschluss gefasst, den Be-
bauungsplan „Solarpark Bruchweiler“ auf-
zustellen. Ziel war die Errichtung eines 18 
ha großen Solarparks mit einer Gesamtleis-
tung von bis zu max. ca. 19 MWp. Im Rah-
men der frühzeitigen Beteiligung gem. § 4 
Abs.1 BauGB wurden seitens der Behörden 
Bedenken gegen den nördlichen Teilbereich 
des Plangebietes vorgebracht, auf deren 
Grundlage der Geltungsbereich um fast die 
Hälfte auf 9,2 ha reduziert werden musste.

Aufgrund der Entfernung zum nächstgele-
genen möglichen Netzanschlusspunkt und 
den damit verbundenen Kosten zur Anlage 
der unterirdischen Kabeltrasse wurde das 
Projekt in der reduzierten Form aus wirt-
schaftlich Perspektive zunehmend unren-
tabel. Deshalb sicherte sich die ABO Wind 
AG südlich des ursprünglichen Geltungs-
bereichs weitere Flächen für die Errichtung 
eines Solarparks mit einer Gesamtgröße 
von 8,0 ha.

Um die planungsrechtlichen Voraussetzun-
gen zur Realisierung der Freiflächen-Photo-
voltaik-Anlage zu schaffen, hat der Ortsge-
meinderat 2023 die Aufstellung des Bebau-
ungsplanes „Solarpark Bruchweiler Süd“ 
beschlossen. Die frühzeitigen Beteiligungen 
gem. § 3 Abs. 1, § 4 Abs. 1 und § 2 Abs. 
2 BauGB wurden ebenfalls 2023 durchge-
führt. 

Die beiden Geltungsbereiche werden im 
weiteren Verfahren als Bebauungsplan 
„Solarpark Bruchweiler“ zusammengefasst 
und fortgeführt.

Der geplante Solarpark ist nunmehr ca. 
17,2 ha groß. 

Die Teilgeltungsbereiche befinden sich süd-
westlich des Siedlungskörpers der Ortsge-
meinde Bruchweiler in den Gemarkungsbe-

reichen „Allenberg“, „Die hinterste Lang-
fuhr“, „Die mittelste Langfuhr“, „Lang-
fuhr“ und „Nauwiese“, auf landwirtschaft-
lich genutzten Flächen.

Die Erschließung des Plangebietes ist über 
Feldwirtschaftswege - von der L 162 (Edel-
steinstraße) kommend - gewährleistet.

Der Solarpark dient der regenerativen Er-
zeugung von Strom und der gleichzeitigen 
Reduzierung des Verbrauchs fossiler Ener-
gieträger.  

Die Bundesregierung verabschiedete mit 
dem „Osterpaket“ im Frühjahr 2022 die 
größte energiepolitische Gesetzesnovelle 
seit Jahrzehnten. Ziel ist der beschleunig-
te und konsequente Ausbau erneuerbarer 
Energien. Bis 2030 sollen der Anteil 
erneuerbarer Energien am Bruttostromver-
brauch auf mindestens 80 Prozent steigen.

Gem. § 2 des Erneuerbare-Energien-Geset-
zes (EEG 2023) wird der Errichtung von An-
lagen zur Produktion erneuerbarer Ener-
gien, wie folgt Vorrang eingeräumt:

„Die Errichtung und der Betrieb von Anlagen 
sowie den dazugehörigen Nebenanlagen 
liegen im überragenden öffentlichen Inte-
resse und dienen der öffentlichen Sicher-
heit. Bis die Stromerzeugung im Bundes-
gebiet nahezu treibhausgasneutral ist, sol-
len die erneuerbaren Energien als vorran-
giger Belang in die jeweils durchzuführen-
den Schutzgüterabwägungen eingebracht 
werden.“

Die vorliegende Planung entspricht somit 
den energie- und klimaschutzpolitischen 
Zielsetzungen und -vorgaben des Bundes.

Durch die Errichtung des geplanten 
Solarparks wird ein aktiver Beitrag zum 
konsequenten Ausbau erneuerbarer Ener-
gien im Landkreis Birkenfeld geleistet.

Die genauen Grenzen der Teilgeltungsbe-
reiche sind der Planzeichnung des Bebau-
ungsplanes zu entnehmen. Sie umfassen 
eine Fläche von insgesamt ca. 17,2 ha, wo-
bei 9,2 ha auf den nördlichen Teilgeltungs-
bereich A und 8,0 ha auf den südlichen Teil-
geltungsbereich B entfallen..

Parallel zum Bebauungsplan ist entspre-
chend § 2 Abs. 4 BauGB eine Umweltprü-

fung durchzuführen. Der Umweltbericht ist 
gesonderter Bestandteil der Begründung. 

Mit der Erstellung des Bebauungsplanes 
und der Durchführung des Verfahrens ist 
die Kernplan Gesellschaft für Städtebau 
und Kommunikation mbH, Kirchenstraße 
12, 66557 Illingen, beauftragt worden.

Flächennutzungsplan

Der vorliegende Bebauungsplan wider-
spricht dem Entwicklungsgebot nach § 8 
Abs. 2 BauGB, wonach Bebauungspläne 
aus dem Flächennutzungsplan zu entwi-
ckeln sind. 

Gemäß § 8 Abs. 4 S. 2 BauGB kann ein vor-
zeitiger Bebauungsplan aufgestellt werden, 
bevor der Flächennutzungsplan ergänzt 
oder geändert ist, wenn bei Gebiets- oder 
Bestandsänderungen von Gemeinden oder 
anderen Veränderungen der Zuständigkeit 
für die Aufstellung von Flächennutzungs-
plänen ein Flächennutzungsplan fort gilt. 

Im Hinblick auf den Zusammenschluss der 
beiden Verbandsgemeinden Herrstein und 
Rhaunen zum 01.01.2020 und dem da-
mit einhergehenden Planungsbedürfnis für 
einen neuen gemeinsamen Flächennut-
zungsplan kann der vorliegende Bebau-
ungsplan als vorzeitiger Bebauungsplan 
gem. § 8 Abs. 4 S. 2 BauGB aufgestellt wer-
den.

Der in Rede stehende Bebauungsplan be-
darf jedoch, da er nicht aus dem gültigen 
Flächennutzungsplan entwickelt ist, gemäß 
§ 10 Abs. 2 BauGB der Genehmigung durch 
die Kreisverwaltung Birkenfeld als höhe-
re Verwaltungsbehörde (vgl. § 1 Nr. 2 der 
Landesverordnung über die Zuständigkei-
ten nach dem Baugesetzbuch - ZuVO nach 
BauGB -).
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Lage und Begrenzung des 
räumlichen Geltungsbereiches

Die Teilgeltungsbereiche des Bebauungs- 
planes befinden sich südwestlich des 
Siedlungskörpers der Ortsgemeinde Bruch-
weiler in den Gemarkungsbereichen  
„Allenberg“, „Die hinterste Langfuhr“, 
„Die mittelste Langfuhr“, „Langfuhr“ und 
„Nauwiese“, auf landwirtschaftlich genutz-
ten Flächen.

Der Teilgeltungsbereich A des Bebauungs-
planes wird wie folgt begrenzt:

• im Norden und Westen durch landwirt-
schaftlich genutzte Flächen und den 
Auenbereich des Bruchweiler Baches,

• im Osten durch die Straßenverkehrsflä-
che der L 162 (Edelsteinstraße) und da-
ran angrenzende landwirtschaftlich ge-
nutzte Flächen,

• im Süden durch einen Gehölzriegel.

Der Teilgeltungsbereich B des Bebauungs-
planes wird wie folgt begrenzt:

• im Norden, Osten und Süden durch 
landwirtschaftlich genutzte Flächen,

• im Westen durch Waldflächen.

Die genauen Grenzen der Teilgeltungsberei-
che sind der Planzeichnung des Bebauungs-
planes zu entnehmen.

Nutzung des Plangebietes und 
Umgebungsnutzung

Die Plangebiete sind von Waldflächen und 
landwirtschaftlich genutzten Flächen um-
geben. 

Die Plangebiete stellen sich aktuell als 
Acker- und Grünflächen dar. Ein kleiner Teil-
bereich des Teilgeltungsbereiches A stellt 
sich als unbefestigter Feldwirtschaftsweg 
dar.

Eigentumsverhältnisse

Die Plangebiete befinden sich teilweise im 
Eigentum der Ortsgemeinde sowie teilwei-
se im Eigentum privater Dritter. Die Flächen 
werden für die Dauer des Betriebs von dem 
Betreiber des Solarparks gepachtet.

Topografie des Plangebietes

Der Teilgeltungsbereich A weist ein leich-
tes Gefälle auf. Das Teilgebiet fällt von Wes-
ten nach Osten um bis zu ca. 23 m ab. Der 
nordwestliche Rand des Geltungsbereiches 
liegt auf einer Höhe von ca. 548 m ü.NN, 
die nordöstliche Ecke des Geltungsberei-
ches hingegen auf ca. 525 m ü.NN.

Der Teilgeltungsbereich B weist ebenfalls 
ein leichtes Gefälle auf. Das Teilgebiet fällt 
von Norden nach Süden um bis zu ca. 25 m 
ab. Der nördliche Rand des Geltungsberei-
ches liegt auf einer Höhe von ca. 527,5 m 

Grundlagen und Rahmenbedingungen

Orthophoto mit Lage der Plangebiete (weiße Balkenlinien); ohne Maßstab; Quelle: ©GeoBasis-DE / LVermGeoRP (2024); Bearbeitung: Kernplan
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ü.NN, die südwestliche Ecke des Geltungs-
bereiches hingegen auf ca. 502,5 m ü.NN.

Gemäß des angestrebten Planvorhabens 
ist trotzdem nicht davon auszugehen, dass 
sich die Topografie in irgendeiner Weise auf 
die Festsetzungen dieses Bebauungsplanes 
auswirken wird.

Verkehrsanbindung

Die Erschließung der Plangebiete ist über 
Feldwirtschaftswege - von der L 162 (Edel-
steinstraße) kommend - gewährleistet.

Für die Errichtung bzw. den Betrieb der 
Photovoltaikfreiflächenanlage sind lediglich 
Zuwegungen für die Anlieferung und War-
tung der Module notwendig. Darüber hi-
nausgehende verkehrliche Erschließungs-
maßnahmen sind nicht erforderlich. 

Infrastruktur

Zur Einspeisung des gewonnenen Stromes 
in das Stromnetz werden die Module auf 
dem Feld zu Strängen zusammengeschaltet 
und durch Kabel in die Wechselrichter ge-
leitet. Die Wechselrichter werden entweder 
als String-Wechselrichter oder als sog. Zen-
tralwechselrichter in Kompaktstationen inkl. 
Trafo auf der Fläche installiert.

Um den Netzverknüpfungspunkt zu errei-
chen, muss eine unterirdische Kabeltrasse 
verlegt werden.

Außerdem ist es möglich, dass die Freiflä-
chen-Photovoltaik-Anlage in Zukunft mit 
einem Stromspeicher kombiniert wird.

Es fällt kein Schmutzwasser innerhalb des 
Plangebietes an.

Das gesamte Gebiet wird zum Schutz vor 
Vandalismus und Diebstahl eingezäunt, im 
Bereich der Zuwegungen sind Tore vorge-
sehen.

Berücksichtigung von  
Standortalternativen

Um eine Vorauswahl an potenziell geeigne-
ten Standorten für den geplanten Solarpark 
zu treffen, hat der Vorhabenträger (ABO 
Wind AG) eine Alternativenprüfung durch-
geführt. Hierfür wurde geprüft, ob geeig-
nete Gewerbegebiete, Konversionsflächen 
oder Freiflächen im Gemeindegebiet Bruch-
weiler vorhanden und verfügbar sind. Ent-
scheidend bei der Auswahl des Plangebietes 
war dabei die Bewertung des Konfliktpoten-
zials und die Festlegung der folgenden Aus-
schussbereiche:

• FFH-Gebiete

• Waldbereiche

• Gesetzlich geschützten Biotope

• Vorranggebiete für Landwirtschaft

• Wasserschutzgebiete (Zone I und II)

• Siedlungsgebiete (und ihr Umfeld von 
200 m)

Die Alternativenprüfung ergab neben dem 
aktuellen Plangebiet (2 Teilflächen) eine 
weitere Alternativfläche. In der Folge fand 
eine Bewertung der jeweiligen Konflikt-
potenziale statt.

Für die Alternativfläche ergab sich aus 
den folgenden Punkten ein insgesamt hö-
heres Konfliktpotenzial als für das aktuel-
le Plangebiet (2 Teilflächen), weshalb eine 
Planung auf der Alternativfläche nicht wei-
terverfolgt wurde. Die Alternativfläche be-
findet sich zu einen näher an der Ortslage 
Bruchweiler, zu anderen weist sie einen 
großen Anteil an potenziell hochwertigen 
Grünlandbiotopen auf und erscheint da-
mit ökologisch wertvoller als das aktuel-
le Plangebiet. Die Alternativfläche befin-
det sich zudem innerhalb des Vorranggebie-
tes Regionaler Biotopverbund und grenzt 
unmittelbar an den Flachsbach an. Dieser 
stellt mit seinem Umfeld einen schwer aus-
gleichbaren Lebensraum für an Fließgewäs-
ser gebundene Arten dar. Zudem befinden 
sich aktuell Feldgehölze auf der Alternativ-
fläche, die voraussichtlich entfernt werden 
müssten.

Räumliche Alternativenprüfung innerhalb der Gemeinde Bruchweiler (Auszug); Quelle: ABO Wind AG (2024)
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Übergeordnete Planungsvorgaben der Raumordnung und Landesplanung; naturschutzrechtliche Be-
lange; geltendes Planungsrecht

Kriterium Beschreibung

Landesentwicklungsplan LEP IV, Regionaler Raumordnungsplan Rheinhessen-Nahe (Gesamtfortschreibung 2014 (ge-
nehmigt am 21. Oktober 2015),Teilfortschreibung (genehmigt am 4. Mai 2016)) und 2. Teilfortschreibung (verbindlich 
seit 19. April 2022))

zentralörtliche Funktion Ortsgemeinde ohne Gemeindefunktion

Ziele und Grundsätze gem. 4. Teilfort-
schreibung LEP IV vom 17. Januar 2023

• landesweit bedeutsamer Bereich für Grundwasserschutz, Erholung und Tourismus

G 161

• „Die Nutzung erneuerbarer Energieträger soll an geeigneten Standorten ermöglicht 
und im Sinne der europäischen, bundes- und landesweiten Zielvorgaben ausgebaut 
werden. Die Träger der Regionalplanung sollen im Rahmen ihrer Moderations-, Koor-
dinations- und Entwicklungsfunktion darauf hinwirken, dass unter Berücksichtigung 
der regionalen Besonderheiten die Voraussetzungen für den weiteren Ausbau von 
erneuerbaren Energien geschaffen werden.“

Begründung/Erläuterung zu G 161

• „Die Lösung raumordnerischer Konflikte in Bezug auf die Umsetzung energiepoliti-
scher Vorgaben ist eine wichtige Aufgabe der Regionalplanung. Auftretende Nut-
zungskonflikte zum Beispiel zwischen der Sicherung des Freiraums und der Nutzung 
freiraumaffiner energetischer Potenziale sind hier zu lösen. Aufgrund der mit der Nut-
zung erneuerbarer Energien verbundenen Eingriffe sind beispielsweise die Belange 
des Arten- und Biotopschutzes, der Schutz des Landschaftsbildes oder die Belange 
von Erholung und Fremdenverkehr mit den Anforderungen an Klima- und Ressour-
censchutz oder der Stärkung regionaler Wirtschaftskreisläufe in Einklang zu brin-
gen.“

G 166

• „Freiflächen-Photovoltaikanlagen sollen insbesondere auch entlang von linienförmi-
gen Infrastrukturtrassen errichtet werden. Bei der Berücksichtigung von ertrags-
schwachen landwirtschaftlichen Flächen soll die jeweilige regionaltypische Ertrags-
messzahl zu Grunde gelegt werden.“

Begründung/Erläuterung zu G 166

• „Auch bei der Errichtung von selbstständigen Photovoltaikanlagen soll dem Gedan-
ken des sparsamen Umgangs mit Grund und Boden sowie der Berücksichtigung von 
Schutzaspekten Rechnung getragen werden. Daher kommen insoweit insbesondere 
zivile und militärische Konversionsflächen sowie ertragsschwache, artenarme oder 
vorbelastete Ackerflächen, Grünlandflächen als Standorte in Betracht. Durch natur-
verträgliche und biodiversitätsfreundliche Ausgestaltung der Freiflächen-Photovolta-
ikanlagen, die nur eine geringe oder gar keine Eingriffskompensation erforderlich 
macht, kann dem Gedanken des Flächensparens ebenfalls Rechnung getragen wer-
den. Auch die Nutzung von Deponieflächen kann in Frage kommen.



Bebauungsplan „Solarpark Bruchweiler“, Ortsgemeinde Bruchweiler 8 www.kernplan.de

Kriterium Beschreibung

• Hinweise zu artenarmen Acker- und Grünlandbiotopen lassen sich aus der Kartieran- 
leitung der Biotoptypen in Rheinland-Pfalz ableiten, die im Landschaftsinformations- 
system der Naturschutzverwaltung Rheinland-Pfalz (LANIS) unter „Fachinformatio-
nen Biotope“ zu finden ist. Gesetzlich geschützte Grünlandbiotope sind stets arten-
reich und zählen daher nicht zu den artenarmen Biotoptypen. Hinweise zur Ertrags-
schwäche lassen sich z. B. auch aus der Bodenwertzahl ableiten, die jedoch regional 
zu differenzieren ist. Als Kenngröße ist hierzu die Ertragsmesszahl (EMZ) gemäß § 9 
des Bodenschätzungsgesetzes vom 20. Dezember 2007 (BGBl. I S. 3150; 3176), zu-
letzt geändert durch Artikel 15 des Gesetzes vom 26. November 2019 (BGBl. I S. 
1794), heranzuziehen. Die landesweite durchschnittliche EMZ liegt bei ca. 35. Ent-
sprechend kann landesweit davon ausgegangen werden, dass Flächen mit einer EMZ 
kleiner als 35 tendenziell ertragsschwächer sind. Im Speziellen können auf Ebene der 
zuständigen kommunalen Verwaltungseinheiten die lokal typischen durchschnittli-
chen EMZ abweichen. In diesen Fällen sollen die jeweils zuständigen Träger der 
Bauleitplanung die lokal typischen durchschnittlichen EMZ zur angemessenen Be-
rücksichtigung der wirtschaftlichen Entwicklung landwirtschaftlicher Betriebe ihrer 
Abwägung zugrunde legen.

• Großflächige Photovoltaikanlagen, die im Außenbereich als selbstständige Anlagen 
errichtet werden sollen, sind nach dem geltenden Baugesetzbuch grundsätzlich nur 
im Rahmen der gemeindlichen Bauleitplanung zulässig.“

Ziele und Grundsätze gem. 2. Teilfort-
schreibung RROP Rheinhessen-Nahe vom 
19. April 2022

• Vorranggebiet Grundwasserschutz (Z), südlicher Bereich Teilgeltungsbereich A und  
gesamter Teilgeltungsbereich B

• Vorbehaltsgebiet Freizeit, Erholung und Landschaftsbild (G), gesamte Teilgeltungs-
bereiche

• sonstige Landwirtschaftsfläche, gesamte Teilgeltungsbereiche

Z 64 

• „Innerhalb der Vorranggebiete für den Grundwasserschutz/ Ressourcenschutz sind 
nur Maßnahmen und Nutzungen zulässig, die auf Dauer mit dieser vorrangigen Funk-
tion vereinbar sind.“

Z 65

• „Die Vorranggebiete für den Grundwasserschutz/Ressourcenschutz sind in den Be-
reichen bestehender Grundwassernutzungen für die öffentliche Grundwasserversor-
gung – soweit noch nicht erfolgt – durch die Ausweisung von Wasserschutzgebieten 
rechtskräftig zu sichern. Die Abgrenzungen bestehender Wasserschutzgebiete sind 
ggf. zu modifizieren bzw. zu erweitern, um einen langfristigen und optimalen Schutz 
zu gewährleisten.“
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Kriterium Beschreibung

G 67 

• „Um den langfristigen Schutz des Grundwassers und die Verbesserung der Grund-
wasserrohqualität in Vorrang- und Vorbehaltsgebieten für den Grundwasserschutz zu 
gewährleisten, sollen bestehende und zukünftige Nutzungen dahingehend optimiert 
werden.“

Zu Z 64 und Z 65:

• „Als Vorranggebiete werden Wassergewinnungsgebiete von herausragender Bedeu-
tung für die öffentliche Wasserversorgung ausgewiesen. Dies sind alle rechtskräftig 
bestehenden und abgegrenzten Wasserschutzgebiete und solche, die noch nicht 
rechtskräftig, aber bereits in einem Unterschutzstellungsverfahren sind, sowie regio-
nal bedeutsame Grundwasservorkommen, die für eine gesicherte Trinkwasserversor-
gung derzeit und zukünftig unverzichtbar sind und deren Größe und Wasserdargebot 
weder quantitativ noch qualitativ durch konkurrierende Nutzungen gefährdet wer-
den dürfen. Bei leichter Verletzlichkeit sind mögliche Gefährdungen von vornherein 
abzuwehren. Die dort vorhandenen Wasserressourcen sind einem strengen Schutz-
regime zu unterwerfen, weil nur mit diesen Ressourcen insgesamt eine nachhaltige 
Entwicklung der daraus versorgten Siedlungsgebiete zu gewährleisten ist. Ein Aus-
weichen auf alternative Wasserbezugsmöglichkeiten ist weder wirtschaftlich noch 
ökologisch sinnvoll. Wichtige raumbedeutsame Elemente des vorsorgenden Grund-
wasserschutzes sind die einzelnen Wasserschutz- und Heilquellenschutzgebiete. In 
bestimmten Fällen kommt es zu Überlagerungen mit bestimmten anderen raumbe-
deutsamen Funktionen, die in der Regel oder im Einzelfall, ggf. auch unter Berück-
sichtigung aufeinander abzustimmender Maßnahmen, als miteinander vereinbar ein-
gestuft werden können. Hierbei handelt es sich um: Grundwasserschutz und Wald, 
sowie Grundwasserschutz und Biotopverbund. Für diese Fälle sind Vorranggebiete für 
den Ressourcenschutz ausgewiesen, mit dem Ziel die jeweiligen raumbedeutsamen 
Funktionen gleichrangig zu sichern. Soweit im Einzelfall durch Umsetzung konkreter 
Maßnahmen Auswirkungen auf den Wald oder den Biotopverbund eintreten könn-
ten, sind geeignete Maßnahmen zur Minderung oder zum Ausgleich der Auswirkun-
gen vorzusehen.“

Zu G 66 und G 67:

• „Als Vorbehaltsgebiete werden Wassergewinnungsgebiete von besonderer Bedeu-
tung für die öffentliche Wasserversorgung ausgewiesen. Hiermit sind regionalbedeut-
same Grundwasservorkommen angesprochen, die für eine zukünftige Trinkwasser-
versorgung geeignet sind. Nach Maßgabe der Wasserwirtschaftsverwaltung sind in 
diesen Gebieten, Beeinträchtigungen der Wasserressourcen zu vermeiden und kon-
kurrierende Nutzungen nur soweit zuzulassen, wie nachteilige Veränderungen der 
Wasserressourcen in quantitativer oder qualitativer Hinsicht nicht zu besorgen sind.“

G 105

• „Zur Sicherung der regional bedeutsamen Gebiete für Erholung und Tourismus weist 
der Regionalplan Vorbehaltsgebiete aus. In diesen Vorbehaltsgebieten sollen der ho-
he Erlebniswert der Landschaft und die für die Erholung günstigen heil- und biokli-
matischen Bedingungen erhalten bleiben.“

Zu G 104 und G 105:

• „Regional bedeutsame touristische Attraktionen sind meist mit der historischen Kul-
turlandschaft verwoben. Dies macht ihre Gesamtwirkung aus und gibt regionale 
Identität. Folglich ist auf diese Aspekte Rücksicht zu nehmen. Die Vorbehaltsgebiete 
umfassen die regionalbedeutsamen Gebiete Erholung/Tourismus, insbesondere auch 
Gebiete für ruhige naturnahe landschaftsgebundene Erholungsformen. Diese sind:

Idarwald und Soon- und Hochwaldrandbereiche, Naheauen, Salinental und Rothen-
fels bei Bad Münster am Stein-Ebernburg/Bad Kreuznach, Bad Sobernheimer Stadt-
waldbereich mit Freilichtmuseum, Disibodenberg, Mittelrheintalbereich zwischen 
Bingen am Rhein und Bacharach, Binger Wald, Rochusberg/Bingen am Rhein, Gau-
Algesheimer Kopf und Westerberg, Kloster Jakobsberg/Laurenziberg, Hangbereiche 
und Hangkanten der südlichen Rheinfront zwischen Mainz-Laubenheim und Ost-
hofen (östlicher Hangabbruch des Rheinhessischen Berg- und Hügellandes); Rand-
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flächen des Westplateaus südlich Ober-Hilbersheim mit den Hangbereichen von As-
pisheim bis zum Wißberg. Stadtumfeld Mainz mit Lenneberg- und Ober-Olmer-Wald, 
Rheinauen zwischen Bingen am Rhein und Mainz, Laubenheimer und Bodenheimer 
Ried, Oppenheimer Wäldchen, Eicher Rheinknie, Herrnsheimer Wald und Bürger- wei-
de in Worms, Selztal von der Quell bis zur Mündung, Hänge des Selztals, Rheinhessi-
sche Schweiz, Langenlonsheimer Wald und Umgebung sowie Täler und Niederungen 
innerhalb von Weinbaulandschaften der Ebene und des Hügellandes wie Seebach-, 
Eisbach- und Pfrimmtal und verbindende Gewässerpassagen im Siedlungsbereich wie 
Gonsbach und Wildgraben in Mainz, Flügelsbach in Nierstein; Seebach in Osthofen, 
Hahnenbach in Kirn, Pfrimm in Worms und Pfrimm in Pfeddersheim.

• Großräumige Landschaftsteile mit besonderen naturräumlichen Gegebenheiten, ins-
besondere mit einem hohen Waldanteil, mit günstigen heil- und bioklimatischen Be-
dingungen sowie geringer Besiedelungs- und Verkehrsdichte und Landschaftszer-
schneidung sind insbesondere als Gebiete für die Langzeiterholung, Rekonvaleszenz 
und Fremdenverkehr von Bedeutung. Sie sollen erhalten und hinsichtlich ihrer Funk-
tion als Fremdenverkehrs- und Humanregenerationsgebiete für heute und zukünftig 
lebende Generationen gesichert und entwickelt werden.

• Zu diesem Zweck bindet der regionale Raum- ordnungsplan großräumig die weitge-
hend unzerschnittenen Waldflächen und Waldoffenlandkomplexe des Hunsrücks 
(Hoch-, Idar- und Soonwald) und weitere erholungsbedeutsame Gebiete in die Vor-
behaltsgebiete ein. Bei geplanten raum- bedeutsamen Maßnahmen und Vorhaben ist 
dem Erholungsbelang im Rahmen der Abwägung mit anderen öffentlichen Belangen 
ein besonderes Abwägungsgewicht beizumessen

• Aussichtspunkte, Sichtachsen und Kulissenschutz: Als wichtige Schlüsselstelle inner-
halb der Region ist der Rochusberg zu nennen. Von dort ergeben sich zwei wichtige 
Blickachsen: Nach Osten entlang des Randes des Hügellandes und des Inselrheins 
und nach Süden entlang der Nahe zum (bei guten Sichtverhältnissen) Donnersberg 
als überregionale Landmarke. Eine Überprägung durch Bauten, Masten etc. sollte hier 
vermieden werden.“

G 106

• „In die zukünftige touristische Entwicklung und Ausgestaltung der Erholungs- und 
Erlebnisräume sollen die Ziele und Maßnahmen der besonders schutzbedürftigen Be-
reiche innerhalb der landesweit bedeutsamen Erholungs- und Erlebnisräume einge-
bunden werden.“

Zu G 106:

• „Hierdurch können wertgebende Landschaften und ökologische Aspekte mit touristi-
schen Entwicklungen in Einklang gebracht werden. Gemäß LEP IV bilden die Erho-
lungs- und Erlebnisräume (siehe dort Karte 9: Erholungs- und Erlebnisräume) sowie 
die landesweit bedeutsamen Bereiche für Erholung und Tourismus gemeinsam eine 
Grundlage für die Ausweisung von Vorrang- und Vorbehaltsgebieten der regional 
bedeutsamen Gebiete für Erholung und Tourismus. Die Landschaftsrahmenplanung 
zeigt besonders schutzbedürftige Bereiche innerhalb der landesweit bedeutsamen 
Erholungs- und Erlebnisräume auf und beschreibt Ziele und Maßnahmen zum Schutz 
der Bereiche, welche letztlich bei der touristischen Entwicklung berücksichtigt wer-
den sollten (siehe hierzu Anhang 3 „Hinweis auf besonders schutzbedürftige Berei-
che innerhalb der landesweit bedeutsamen Erholungs- und Erlebnisräume“).“

G 108

• „Für Zwecke der landschaftsgebundenen Erholung sollen häufig frequentierte und 
beliebte Ausflugsbereiche bzw. -ziele sowie überörtlich bedeutsame Wegeverbin-
dungen in ihrer Funktion gesichert und entwickelt werden.“

Zu G 108:

• „Die vorhandene touristische Infrastruktur ist eine regional bedeutsame wirtschaftli-
che Säule und sichert auch Erholungsfunktionen.“
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Gem. § 2 des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG 2023) wird der Errichtung von An-
lagen zur Produktion erneuerbarer Energien, wie folgt Vorrang eingeräumt: „Die Errich-
tung und der Betrieb von Anlagen sowie den dazugehörigen Nebenanlagen liegen im 
überragenden öffentlichen Interesse und dienen der öffentlichen Sicherheit. Bis die 
Stromerzeugung im Bundesgebiet nahezu treibhausgasneutral ist, sollen die erneuerba-
ren Energien als vorrangiger Belang in die jeweils durchzuführenden Schutzgüterabwä-
gungen eingebracht werden.“

Landschaftsprogramm • Offenlandbetonte Mosaiklandschaft (Grundtyp); Kempfelder Hochmulde 
• keine besonderen Funktionen oder Entwicklungsziele zugewiesen

Übergeordnete naturschutzrechtliche Belange

Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeu-
tung

• Der räumliche Geltungsbereich befindet sich nicht innerhalb eines Natura 2000- oder 
Naturschutz-Gebietes und grenzt auch nicht unmittelbar an ein solches Schutzgebiet 
an.

• Das nächstgelegene FFH-Gebiet „Idarwald“ (DE-6109-303) beginnt ca. 200 m nord-
westlich des Teilgeltungsbereiches A. Das nächstgelegene Vogelschutzgebiet (VSG) 
„Nahetal“ (VSG-7000-029) befindet sich in einer Entfernung von mindestens 9,2 km 
zum südöstlichen Rand des Teilgeltungsbereiches A. Es sind keine signifikanten Fern-
wirkungen durch die Änderung der Flächennutzung auf die dargestellten und in wei-
terem Umfeld liegenden Natura 2000-Schutzgebiete zu erwarten. Daher sind Beein-
trächtigungen der dargestellten Natura 2000-Gebiete ausgeschlossen.

Naturschutzgebiete • Westlich des Teilgeltungsbereiches A in etwa 700 m Entfernung liegt das NSG „Ba-
dischbruch“ (NSG-7100-183).

• Südlich des Teilgeltungsbereiches B in etwa 1,9 bis 4 km Entfernung liegen die Natur-
schutzgebiete „Kirschweiler Festung“ (NSG-7100-022), „Wildenburg und Umge-
bung“ (NSG-7100-019), „Dudelsackbruch“ (NSG-7100-182), „Mörschieder Borr 
(Burr)“ (NSG-7100-021) und „Pannenfels“ (NSG-7100-020).

• Nördlich / nordöstlich des Teilgeltungsbereiches A befinden sich drei weitere NSG in 
einer Entfernung von 2,3 bis 3 km: NSG „Engelswäsgeswiese“ (NSG-7100-185), 
NSG „Spring“ (NSG-7100-201) und das NSG „Hangbrücher bei Morbach“ (NSG-
7100-149).

• In den jeweiligen Rechtsverordnungen sind lediglich Handlungsverbote innerhalb der 
Naturschutzgebiete definiert. Auf Grund der weitreichenden Entfernungen der NSG 
zu der geplanten Nutzungsänderung können Beeinträchtigungen ausgeschlossen 
werden.

Wasserschutzgebiet Der südliche Bereich des Teilgeltungsbereich A und der gesamte Teilgeltungsbereich B 
liegt innerhalb der Schutzzone III des Trinkwasserschutzgebietes „Steinbachtalsperre“.

Naturpark Das Plangebiet liegt im gemäß § 27 BNatSchG mit Verordnung vom 01.03.2007 fest-
gesetzten „Naturpark Saar-Hunsrück“. Gem. § 1 Abs. 2 der Landesverordnung über den 
„Naturpark Saar-Hunsrück“ vom 14. Februar 1980 sind die Flächen innerhalb des räumli-
chen Geltungsbereiches eines bestehenden oder künftig zu erlassenden Bebauungsplanes 
mit baulicher Nutzung und innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile im Sinne 
des § 34 des Bundesbaugesetzes sind nicht Bestandteil des Naturparks. Das Gleiche gilt 
für Abbauflächen von Bodenschätzen, für die beim Inkrafttreten dieser Rechtsverordnung 
eine behördliche Abbaugenehmigung erteilt war.

Sonstige Schutzgebiete: Landschafts-
schutz-, Überschwemmungsgebiete, Ge-
schützte Landschaftsbestandteile, Natio-
nalparks, Biosphärenreservate

Das Plangebiet liegt innerhalb des Landschaftsschutzgebietes „Hochwald - Idarwald mit 
Randgebieten“ vom 1. April 1976. Gem. § 1 Abs. 2 der Verordnung über das Landschafts-
schutzgebiet „Hochwald - Idarwald mit Randgebieten“ vom 01. April 1976 sind Flächen 
des Gebietes nach Abs. 1, die innerhalb des räumlichen Geltungsbereiches eines 
Bebauungsplanes im Sinne des § 30 des Bundesbaugesetzes und innerhalb der im Zu-
sammenhang bebauten Ortsteile im Sinne des § 34 des Bundesbaugesetzes liegen, sind 
nicht Bestandteile des Landschaftsschutzgebietes. 

Weitere Schutzgebiete wie Biosphärenreservate, Naturdenkmäler oder geschützte Land-
schaftsbestand-teile befinden sich nicht im Umfeld des Plangebietes. Betroffenheiten 
durch das Vorhaben können demnach ausgeschlossen werden.
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Kulturdenkmäler nach § 8 
DSchG Rheinland-Pfalz

• Direkt südlich des nördlichen Teilgeltungsbereiches A sind der Generaldirektion Kul-
turelles Erbe Rheinland-Pfalz, Direktion Landesarchäologie Grabfunde (Steinkisten, 
Steinsärge) aus der Römerzeit aktenkundig. Die genaue Ausdehnung des Bestat-
tungsplatzes ist nicht bekannt.

• Deshalb wurde der nördlichen Teilgeltungsbereich A als archäologische Verdachts-
fläche eingestuft. Dies bedeutet, dass damit gerechnet werden muss, dass bei Boden-
eingriffen bislang nicht bekannte Funde gemäß § 16 DSchG RLP zum Vorschein kom-
men können. Zur archäologischen Sachverhaltsermittlung wurde eine geophysikali-
sche Prospektionen (24.04/25.04/27.04.2023) nach archäologischen Vorgaben 
durchgeführt. 

• In den Messergebnissen sind im zentralen Bereich der nördlichen Planfläche bauliche 
Strukturen erkennbar, die auf römerzeitliche Hinterlassenschaften hindeuten und in 
der Regel unmittelbar unterhalb des Oberbodens anstehen.

• Von Seiten der Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz, Direktion Landes-
archäologie ist eine Umsetzung der Planung in diesem Bereich ohne Bodeneingriffe 
denkbar.

Allgemeiner Artenschutz

Allgemeiner Schutz wild lebender Tiere 
und Pflanzen

Da von dem Planvorhaben keine Bäume und Gehölzbestände betroffen sind, sind 
keine speziellen Rodungszeiten vorzugeben, die zum allgemeinen Schutz wild lebender 
Pflanzen und Tiere gemäß § 39 BNatSchG notwendig wären.

Beschreibung der Umwelt sowie Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen der Planung: siehe 
Umweltbericht
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Geltendes Planungsrecht

Flächennutzungsplan Der vorliegende Bebauungsplan widerspricht dem Entwicklungsgebot nach § 8 Abs. 2 
BauGB, wonach Bebauungspläne aus dem Flächennutzungsplan zu entwickeln sind. 

Im Hinblick auf den Zusammenschluss der beiden Verbandsgemeinden Herrstein und 
Rhaunen zum 01.01.2020 und dem damit einhergehenden Planungsbedürfnis für einen 
neuen gemeinsamen Flächennutzungsplan kann der vorliegende Bebauungsplan als vor-
zeitiger Bebauungsplan gem. § 8 Abs. 4 S. 2 BauGB aufgestellt werden.

Der in Rede stehende Bebauungsplan bedarf jedoch, da er nicht aus dem gültigen Flä-
chennutzungsplan entwickelt ist, gemäß § 10 Abs. 2 BauGB der Genehmigung durch die 
Kreisverwaltung Birkenfeld als höhere Verwaltungsbehörde (vgl. § 1 Nr. 2 der Landes-
verordnung über die Zuständigkeiten nach dem Baugesetzbuch - ZuVO nach BauGB -).
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Begründungen der Festsetzungen und 
weitere Planinhalte
Art der baulichen Nutzung 
- Sonstiges Sondergebiet 
„Photovoltaik“

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. §  11 
Abs. 2 BauNVO

Gemäß § 11 Abs. 1 BauNVO ist ein solches 
Gebiet als Sonstiges Sondergebiete festzu-
setzen, das sich von den Baugebieten nach 
den §§ 2 bis 10 BauNVO wesentlich unter-
scheidet. Analog Abs. 2 ist deren Zweck-
bestimmung und die Art der Nutzung fest-
zusetzen.

Ziel der vorliegenden Planung ist, die Nut-
zung der Gebiete mit einer Freiflächen-
Photovoltaik-Anlage planungsrechtlich vor-
zubereiten.

Deshalb sind innerhalb der Baufenster An-
lagen zur Erzeugung und Speicherung von 
Strom aus solarer Strahlungsenergie zuläs-
sig.

Weiterhin wurde die Zulässigkeit von An-
lagen festgesetzt, die erforderlich sind, um 
die angestrebte Hauptnutzung zu realisie-
ren.

Zur internen Erschließung der Sonsti-
gen Sondergebiete „Photovoltaik“ sind 
Zuwegungen zulässig. 

Es ist davon auszugehen, dass das im 
Plangebiet anfallende Regenwasser - wie 
bisher - vor Ort versickern wird. Zur Ablei-
tung von nicht versickertem Regenwasser 
sind im Bedarfsfall entsprechende Einrich-
tungen zur Entwässerung (z.B. Entwässe-
rungsrinnen, -becken und -mulden) samt 
erforderlichem Zubehör zulässig, wobei im 
weiteren Verfahren geklärt wird, ob v.g. Ein-
richtungen erforderlich sind.

Die Errichtung von Zäunen und Über-
wachungskameras dient dem Schutz der 
Anlage vor Vandalismus und Diebstahl.

Maß der baulichen Nutzung

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. §§ 16 - 
21a BauNVO

Höhe baulicher Anlagen

Gem. §  9 Abs.  1 Nr.  1 BauGB i.V.m. §  18 
BauNVO

Die Festsetzung der maximalen Höhe bau-
licher Anlagen dient der Verhinderung 
einer Höhenentwicklung über das unbe-
dingt nötige Maß hinaus und sorgt somit 
für ein möglichst harmonisches Einfügen 
in das Landschaftsbild. Innerhalb der zuläs-
sigen Höhe können alle technischen Mög-
lichkeiten für eine möglichst optimierte 
Photovoltaiknutzung ergriffen werden.

Grundflächenzahl und maximal 
versiegelbare Grundfläche

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. §  19 
BauNVO

Die Grundflächenzahl nach §  19 Abs.  1 
BauNVO ist eine Verhältniszahl, die angibt, 
wie viel Quadratmeter überbaute Grundflä-
che je Quadratmeter Grundstücksfläche zu-
lässig ist.

Die Bemessungsobergrenze für die bauliche 
Nutzung liegt in sonstigen Sondergebieten 
bei einer Grundflächenzahl von 0,8.

In den Sonstigen Sondergebieten „Photo-
voltaik“ ist eine Grund flächenzahl von 
0,7 für die projizierte überbaubare Flä-
che erforderlich, um die Belegungsdich-
te der Modultische zu regeln. Im Unter-
schied zu sonstigen baulichen Anlagen 
bringen Photovoltaikanlagen in aufge-
ständerter Bauweise einen sehr geringen 
Versie gelungs grad mit sich. Der tatsächli-
che Versiegelungsgrad wird durch die Ver-
ankerung der Unterkonstruktion für die 
Photovoltaikmodultische im Boden so-
wie durch die Flächen von Wechselrich-
tern und Trafogebäuden hervorgerufen. Da-
her wird zusätzlich festgesetzt, dass die 
Boden versiegelung (Fundamente / Ramm-
pfosten der Untergestelle, Wechselrichter, 
Speicher, Transformatoren, Übergabesta-
tion und Zaunpfosten) maximal 7.000 m2 
erreichen darf. Diese Flächenangabe wird 
auch Grundlage der Eingriffs-/ Ausgleichs-
bilanzierung.

Überbaubare und nicht über- 
baubare Grundstücksflächen

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V.m. §  23 
BauNVO

Die Festsetzung der Baugrenzen erlaubt 
die Errichtung der Freiflächen-Photovoltaik-
Anlage an den vorgesehenen Stelle. Das 
Baufenster ist ausreichend groß dimensio-
niert, um alle zur Errichtung und zum Be-
trieb der Freiflächen-Photovoltaik-Anla-
ge notwendigen Nebenanlagen und Funk-
tionen anzulegen. Somit ist eine maximale 
Ausnutzung der Fläche im Plangebiet mög-
lich.

Aus Erschließungsgründen, einerseits wäh-
rend der Bauzeit aber auch während des 
Betriebes der Anlage, können Zuwegungen 
innerhalb der überbaubaren Grund stücks-
fläche angelegt werden, um einen geregel-
ten Betriebsablauf inklusive Wartung und 
Pflege der Photovoltaik-Anlage zu gewähr-
leisten.

Zur Ableitung von nicht versickertem 
Niederschlagswasser können entsprechen-
de Einrichtungen zur Entwässerung samt 
erforderlichem Zubehör gebaut werden.

Fläche, die von der Bebauung 
freizuhalten bzw. nur einge-
schränkt bebaubar ist; hier: 
Bauverbotszone (20m) / Denk-
malzone

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 10 und Abs. 6 BauGB

Der Geltungsbereich liegt zur Landesstra-
ße 162 (L 162). Aus diesem Grund gelten 
die gesetzlichen Vorgaben des LStrG für das 
Planvorhaben. Mit der getroffenen Festset-
zung wird gewährleistet, dass keine nega-
tiven Auswirkungen auf die Verkehrssicher-
heit der L 162 durch das Planvorhaben zu 
erwarten sind. Die entsprechenden Hin-
weise werden in den Bebauungsplan ein-
gestellt. Im Bereich der „Denkmalzone“ 
ist auf die Rammung bei der Errichtung 
der Unterkonstruktion der PV-Anlage 
zu verzichten, ebenso beim Zaun. Die 
Unterkonstruktion der PV-Anlage und der 
Zaun sind mit Hilfe von Betonfundamenten 
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Ausschnitt der Planzeichnung des Bebauungsplanes; ohne Maßstab; Quelle: Kernplan

TEIL A: PLANZEICHNUNG

PLANZEICHENERLÄUTERUNG
GRENZE DER RÄUMLICHEN TEILGELTUNGSBEREICHE A & B
(§ 9 ABS. 7 BAUGB)

SOPV
SONSTIGES SONDERGEBIET „PHOTOVOLTAIK“ (SOPV)
(§ 9 ABS. 1 NR. 1 BAUGB UND § 11 BAUNVO)

Anlagenhöhe 
4,0 m

HÖHE BAULICHER ANLAGEN, HIER: MAXIMALE HÖHE DER PHOTOVOLTAIK-ANLAGE ÜBER ANSTEHENDEM GELÄNDE
(§ 9 ABS.1 NR. 1 BAUGB UND § 18 BAUNVO)

GRZ
max. 0,7

GRUNDFLÄCHENZAHL
(§ 9 ABS. 1 NR. 1 BAUGB UND § 19 BAUNVO)

GR
max. 7.000 m2

MAXIMAL VERSIEGELBARE GRUNDFLÄCHE IN DEN TEILGELTUNGSBEREICHEN A & B (GESAMT)
(§ 9 ABS. 1 NR. 1 BAUGB UND § 19 BAUNVO)

BAUGRENZE
(§ 9 ABS. 1 NR. 2 BAUGB U. § 23 ABS. 3 BAUNVO)

FLÄCHEN, DIE VON DER BEBAUUNG FREIZUHALTEN BZW. NUR EINGESCHRÄNKT BEBAUBAR SIND; HIER: BAUVERBOTSZONE (20M) / DENKMALZONE
(§ 9 ABS. 1 NR. 10 BAUGB)

VERKEHRSFLÄCHE BESONDERER ZWECKBESTIMMUNG; HIER: WIRTSCHAFTSWEG
(§ 9 ABS. 1 NR. 11 BAUGB)

V / G MASSNAHMEN ZUM SCHUTZ, ZUR PFLEGE UND ZUR ENTWICKLUNG VON BODEN, NATUR UND LANDSCHAFT (V = VERMEIDUNGS- UND MINIMIERUNGSMASSNAHME; G = GESTALTUNGSMASSNAHME) 
(§ 9 ABS. 1 NR. 20 BAUGB)

UMGRENZUNG VON ERHALTUNGSBEREICHEN, DIE DEM DENKMALSCHUTZ UNTERLIEGEN
(§ 9 ABS. 6 BAUGB)

x 530,50 BEZUGSPUNKT MIT GELÄNDEHÖHE Ü.NN

Baugebiet Anlagenhöhe

Grundfl ächenzahl Grundfl äche

ERLÄUTERUNG DER NUTZUNGSSCHABLONE

1. ART DER BAULICHEN NUTZUNG
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 1 BAUGB

 SONSTIGES SONDERGEBIET „PHOTOVOLTAIK“ 
(SOPV)
GEM. § 11 BAUNVO

zulässig sind:

Siehe Plan.

Gebiet für die Errichtung einer Freifl ächen-Photovol-
taik-Anlage.

1. Anlagen zur Erzeugung von Strom aus solarer 
Strahlungsenergie (Photovoltaik-Anlage).

2. Anlagen zur Speicherung solarer Energie.
3. Alle zum Betrieb der Photovoltaik-Anlage er-

forderlichen Anlagen, Funktionen, Bau-
teile, Zufahrten, Zuleitungen, Zuwegungen, 
Zäune, Wechselrichter, Transformatoren und 
Überwachungskameras.

4. Alle zur Entwässerung des Plangebietes notwen-
digen Infrastrukturen (z.B. Entwässerungsrinnen, 
-becken und -mulden) samt Zubehör.

2. MASS DER BAULICHEN NUTZUNG
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 1 BAUGB I.V.M. §§ 16 - 21 
A BAUNVO

2.1 HÖHE BAULICHER ANLAGEN
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 1 I.V.M. § 18 BAUNVO

Siehe Plan.
Die Photovoltaikmodule dürfen maximal 4,0  m über 
das heutige Gelände hinausragen. Zäune sind bis zu 
einer Höhe von 2,5 m zulässig. Alle sonstigen Anlagen 
und Nebenanlagen (z.B. Trafogebäude) dürfen eine 
Höhe von 4,5 m nicht überschreiten. Anlagen für den 
Blitzschutz und Kameramasten zur Überwachung des 
Geländes dürfen eine Höhe von max. 5 m aufweisen. 
Unterer Bezugspunkt ist jeweils der nächste eingetra-
gene Höhenpunkt gemäß Planeinschrieb. 

2.2 GRUNDFLÄCHENZAHL UND MAXIMAL 
VERSIEGELBARE GRUNDFLÄCHE
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 1 I.V.M. § 19 BAUNVO

Siehe Plan. 
Die Grundfl ächenzahl (GRZ) wird für die Modulfl äche 
als projizierte überbaubare Fläche auf 0,7 festgesetzt. 
Die GRZ bezieht sich auf das gesamte Sonstige Son-
dergebiet.

Die maximal versiegelbare Grundfl äche (tatsächliche 
Bodenversiegelung durch Fundamente / Rammpfosten 
der Untergestelle, Transformatoren, Speicher, Überga-
bestation, Zaunpfosten, Zuwegungen u.ä.) darf in bei-
den Teilgeltungsbereichen gesamt maximal 7.000 m2 
betragen.

3. ÜBERBAUBARE GRUNDSTÜCKSFLÄCHE
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 2 BAUGB I.V.M. § 23 
BAUNVO

Siehe Plan. 
Die überbaubare Grundstücksfl äche wird im Plan mit-
tels Baugrenze festgesetzt. Die PV-Modultische sind 
innerhalb der im Plan defi nierten Baugrenze zu errich-
ten.

Innerhalb der überbaubaren Grundstücksfl äche dürfen 
außerdem alle zum Betrieb der Photovoltaik-Anlage 
erforderlichen Anlagen, Ersatzteilcontainer, Speicher, 
Funktionen, Bauteile, Zuwegungen und Einfriedungen 
errichtet werden.

Des Weiteren dürfen innerhalb und außerhalb der 
überbaubaren Grundstücksfl äche alle zur Entwässe-
rung des Plan gebietes notwendigen Entwässerungs-
becken, -gräben und -mulden samt Zubehör ausge-
baut werden.

Zäune, Zuwegungen, Zuleitungen, Einfriedungen, 
Wechselrichter und Kameramasten dürfen auch 
außerhalb der überbaubaren Grundstücksfl äche er-
richtet werden. 

4. FLÄCHEN, DIE VON DER BEBAUUNG FREI-
ZUHALTEN BZW. NUR EINGESCHRÄNKT 
BEBAUBAR SIND; HIER: BAUVERBOTSZONE 
(20M) / DENKMALZONE 
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 10 BAUGB

Siehe Plan.
Die entsprechend gekennzeichnete Zone wird gem. § 
22 LStrG nachrichtlich übernommen und als Fläche, 
die von der Bebauung freizuhalten bzw. nur einge-
schränkt bebaubar ist, festgesetzt. 

Gem. § 22 LStrG dürfen außerhalb der zur Erschlie-
ßung der anliegenden Grundstücke bestimmten Teile 
der Ortsdurchfahrten Hochbauten an Landesstraßen 
in einer Entfernung bis 20 m, gemessen vom äußeren 
Rand der befestigten Fahrbahn, nicht errichtet wer-
den. Dies gilt entsprechend für Aufschüttungen und 
Abgrabungen größeren Umfangs.

Im Bereich der Denkmalzone ist auf die Ram-
mung bei der Errichtung der Unterkonstruktion der 
PV-Anlage zu verzichten, ebenso beim Zaun. Die 
Unterkonstruktion der PV-Anlage und der Zaun sind 
mit Hilfe von Betonfundamenten zu errichten, die kei-
nen Bodeneingriff erfordern.

5.  VERKEHRSFLÄCHE BESONDERER 
ZWECKBESTIMMUNG; HIER: 
WIRTSCHAFTSWEG
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 11 BAUGB

Siehe Plan.

6. MASSNAHMEN ZUM SCHUTZ, ZUR PFLEGE 
UND ZUR ENTWICKLUNG VON BODEN, 
NATUR UND LANDSCHAFT
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 20 BAUGB

001_V: Baufeldabgrenzung
• Abgrenzung des Baufelds zu nach § 30 BNatSchG 

und/oder § 15 LNatSchG geschützten Biotopen. 
Die Lage dieser besonders sensiblen Bereich ist 
Abbildung 8 des Umweltberichtes zu entnehmen.

• Keine Inanspruchnahme von nicht geschotter-
ten Flächen, oder anderer Vegetationsfl ächen als 
Baustelleneinrichtungsfl äche (BE-Fläche).

• Keine Lagerung von Material außerhalb der 
Zuwegungen und ausgewiesenen Baustellenfl ächen 
sowie temporären Lagerfl ächen.

• Die Vorgaben der DIN 18920 „Schutz von Bäumen, 
Pfl anzenbeständen und Vegetationsfl ächen bei 
Baumaßnahmen“ sind zu berücksichtigen. 

002_V: Allgemeine Maßnahmen zum Bodenschutz
Die Ausführungsplanung sowie die Erschließung 
des jeweiligen Abbauabschnitts erfolgen unter 
Berücksichtigung der Anforderungen an einen sparsa-
men und schonenden Umgang mit dem Boden. Hierbei 
gilt insbesondere:
• Rückbau geschotterter, nicht mehr benötigter 

Arbeitsbereiche (bspw. bauzeitliche Lager- und 
Montagefl ächen) nach Errichtung der Anlagen

• Bauarbeiten sind nur bei geeigneter Bodenfeuchte 
auszuführen - soweit keine geeigneten Boden-
verhältnisse gegeben sind, sind bodenrelevante 
Bauarbeiten zu unterbrechen

• Die Befahrung ist demnach nur bis zu einer 
Saugspannung von pF ≥ 2,7 möglich. Bei höherer 
Bodenfeuchte ist die Beachtung des Nomogramms 
zum Verhältnis der Flächenpressung zum 
Gesamtgewicht der eingesetzten Fahrzeuge not-
wendig.

• Auslegen von Aluminiumplatten auf den Lager- 
und BE-Flächen während der Bauphase. Diese die-
nen der Lastverteilung der Baufahrzeuge und tra-
gen zum Boden- und Immissionsschutz bei. Sie sind 
unmittelbar nach Beendigung der Baumaßnahmen 
schonend zu entfernen.

Schutz vor Schadstoffeinträgen und Bodenverun-
reinigungen
• Mit pflanzen- oder wassergefährdenden Stoffen 

verunreinigter Boden ist zu behandeln oder aus-
zutauschen. Bei Verunreinigung des Bodens mit 
umweltgefährdenden Stoffen ist nach Maßgabe 
behördlicher Vorgaben vorzugehen.

• Vor einer Bodenbearbeitung und nach Abschluss 
der Baumaßnahmen ist der Boden von stören-den, 
insbesondere pflanzen- und wassergefährdenden 
Stoffen, z.B. Baurückstände, Verpackungsresten, 
schwer verrottbaren Pflanzenteilen, zu säubern.

• Eingesetzte Maschinen haben dem Stand der 
Technik zu entsprechen, sodass die Gefahr für den 
Boden (z.B. durch Schmier- oder Kraftstoffeintrag) 
minimiert ist.

• Beim Umgang mit wasser- und bodengefährden-
den Stoffen sind die gesetzlichen Anforderungen 
einzuhalten.

• Keine Betankung von Fahrzeugen oder Maschinen 
auf unbefestigtem Untergrund

• Sofern eine Betankung vor Ort unumgänglich ist, 
muss stets eine undurchlässige Unterlage vor Ort 
hergestellt werden. Diese besteht idealerweis-
eaus einer Wanne. Eventuell eingesetzte stationäre 
Maschinen, wie Dieselgeneratoren oder gelagerte 
Kraftstoffe sind ebenfalls mit einem Auslaufschutz 
auszustatten. 

TEIL B: TEXTTEIL
FESTSETZUNGEN (GEM. § 9 BAUGB + BAUNVO)

Für die Verfahrensdurchführung und die Festsetzun-
gen des Bebauungsplanes gelten u.a. folgende Ge-
setze und Verordnungen:

• Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 03. November 2017 (BGBl. I S. 3634), 
zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 
20. Dezember 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 394).

• Verordnung über die bauliche Nutzung der Grund-
stücke (Baunutzungsverordnung - BauNVO) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 
2017 (BGBl. I S. 3786), zuletzt geändert durch Arti-
kel 2 des Gesetzes vom 03. Juli 2023 (BGBl. 2023 
I Nr. 176).

• Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne 
und die Darstellung des Planinhalts (PlanZV) vom 
18.12.1990 (BGBl. 1991 I S. 58), zuletzt geändert 
durch Artikel 3 des Gesetzes vom 14. Juni 2021 
(BGBI. I S. 1802).

• Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege 
(Bundesnaturschutzgesetz - BNatSchG) vom 29. 
Juli 2009 (BGBI. I S. 2542), zuletzt geändert durch 
Artikel 3 des Gesetzes vom 08. Dezember 2022 
(BGBI. I S. 2240).

• Bundes-Bodenschutzgesetz vom 17. März 1998 
(BGBl. I S. 502), zuletzt geändert durch Artikel 7 des 
Gesetzes vom 25. Februar 2021 (BGBl. I S. 306).

• Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasser-
haushaltsgesetz - WHG) vom 31. Juli 2009 (BGBl. I 
S. 2585), zuletzt geändert durch Artikel 7 des Ge-
setzes vom 22. Dezember 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 
409).

• Landesbauordnung für Rheinland-Pfalz (LBauO) in 
der Fassung vom 24.11.1998 (GVBl. S. 365), zuletzt 
geändert durch das Gesetz vom 07. Dezember 
2022 (GVBl. S. 403).

• Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz (GemO) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 31. Januar 
1994 (GVBl. S. 153), zuletzt geändert durch Artikel 
2 des Gesetzes vom 24. Mai 2023 (GVBl. S. 133).

• Landesgesetz zur nachhaltigen Entwicklung von 
Natur und Landschaft Rheinland-Pfalz (Landesna-
turschutzgesetz - LNatSchG -) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 06. Oktober 2015 (GVBI. S. 
283), zuletzt geändert durch Artikel 8 des Gesetzes 
vom 26. Juni 2020 (GVBl. S. 287).

• Landesbodenschutzgesetz (LBodSchG) in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 25. Juli 2005 
(GVBl. S. 302), zuletzt geändert durch Artikel 5 des 
Gesetzes vom 26. Juni 2020 (GVBl. S. 287).

• Denkmalschutzgesetz Rheinland-Pfalz (DSchG) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 23. März 
1978 (GVBl. S. 159), zuletzt geändert durch Artikel 
4 des Gesetzes vom 28. September 2021 (GVBl. S. 
543).

• Wassergesetz für das Land Rheinland-Pfalz (Lan-
deswassergesetz - LWG -) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 14. Juli 2015 (GVBl. S. 127), 
zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 
08. April 2022 (GVBl. S. 118).

GESETZLICHE GRUNDLAGEN

Artenschutz

• Nach § 39 Abs. 5 Punkt 2 BNatSchG ist es verboten, Bäume, die außerhalb des Waldes und von Kurzum-
triebsplantagen oder gärtnerisch genutzten Grundfl ächen stehen, Hecken, lebende Zäune, Gebüsche und 
andere Gehölze in der Zeit vom 1. März bis zum 30. September abzuschneiden, zu roden oder auf den 
Stock zu setzen. 

Bergbau / Altbergbau

• Es wird darauf hingewiesen, dass in der Gemarkung Bruchweiler untertägiger Abbau von Dachschiefer do-
kumentiert ist. Dachschiefer ist gemäß Bundesberggesetz kein bergfreier Bodenschatz und somit ist für die 
Gewinnung dieses Rohstoffes keine Bergbauberechtigung notwendig. Beim Landesamt für Geologie und 
Bergbau Rheinland-Pfalz (LGB) ist maximal untertägiger Abbau von Dachschiefer verzeichnet. Da die Füh-
rung eines Risswerkes erst mit Einführung des allgemeinen Preußischen Bergrechts verpflichtend ist (1865), 
ist auch aus diesem Grunde davon auszugehen, dass die vorhandenen Unterlagen nicht lückenlos sind.

• In diesem Zusammenhang wird darauf hingewiesen, dass die Unterlagen keinen Anspruch auf Vollständig-
keit erheben, da grundsätzlich die Möglichkeit besteht, dass nicht dokumentierter historischer Bergbau statt-
gefunden haben kann, Unterlagen im Laufe der Zeit nicht überliefert wurden bzw. durch Brände oder Kriege 
verloren gingen.

• Sollte der Vorhabenträger bei den geplanten Bauvorhaben auf Indizien für Bergbau stoßen, wird die Ein-
beziehung eines Baugrundberaters bzw. Geotechnikers zu einer objektbezogenen Baugrunduntersuchung 
empfohlen.

Bodenschutz

• Bodenarbeiten werden unter Beachtung der gesetzlichen Vorgaben und unter Berücksichtigung einschlägi-
ger Richtlinien und Normen durchgeführt. Dies sind insbesondere (in der jeweils aktuellen Fassung):

• Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG) und Bundes-Bodenschutzverordnung (BBodSchV),

• DIN 18915 Bodenarbeiten, DIN 19639 Bodenschutz bei Planung und Durchführung von Bauvorhaben, 
DIN 19731 Verwertung von Bodenmaterial,

• sonstige einschlägige Vorschriften und technische Regeln.

• Bei Eingriffen in den Baugrund sind grundsätzlich die einschlägigen Regelwerke (u.a. DIN 4020, DIN EN 
1997-1 und -2, DIN 1054) zu berücksichtigen.

Denkmalschutz

• Es gilt allgemein die Anzeige-, Erhaltungs- und Ablieferungspfl icht für archäologische Funde bzw. Befunde 
gem. § 16 - 21 DSchG Rheinland-Pfalz.

Hochwasserschutz/ Starkregenvorsorge
• Hinsichtlich der klimatischen Veränderungen ist darauf zu achten, dass die Oberfl ächenabfl üsse aufgrund von 

Starkregenereignissen einem kontrollierten Abfl uss zugeführt werden. Den umliegenden Anliegern darf kein 
zusätzliches Risiko durch unkontrollierte Überfl utungen entstehen. Hierfür sind bei der Oberfl ächenplanung 
vorsorglich entsprechende Maßnahmen vorzusehen. Besondere Maßnahmen zur Abwehr von möglichen 
Überfl utungen sind während der Baudurchführung und bis hin zur endgültigen Begrünung und Grundstücks-
gestaltung durch die Grundstückseigentümer zu bedenken. Der Grad der Gefährdung durch Starkregenereig-
nisse ist im Zuge der Bauausführung anhand weiterer Daten näher zu untersuchen. Gemäß § 5 Abs. 2 WHG 
ist jede Person im Rahmen des ihr Möglichen und Zumutbaren verpfl ichtet, Vorsorgemaßnahmen zum Schutz 
vor nachteiligen Hochwasserfolgen und zur Schadensminderung zu treffen. 

• Um der Herausforderung zunehmender Starkregenereignisse zu begegnen, bietet das Land Rheinland-Pfalz 
landesweite Informationskarten an, die auf Basis von Berechnungen auf die Gefahren von Sturzfl uten nach 
extremen Regenfällen hinweisen. Regionale Unterschiede von Niederschlagsereignissen werden dabei be-
trachtet.

• Bei den Sturzfl utgefahrenkarten wird die Darstellung von Wassertiefen, Fließgeschwindigkeiten und -richtun-
gen von oberfl ächlichem Wasser, das infolge von Starkregen abfl ießt, durch die Betrachtung verschiedener 
Szenarien mit unterschiedlichen Regenhöhen und -dauern ermöglicht. Grundlage dieser Karten ist der einheit-
liche „Stark-Regen-lndex“ (SRI). Das Basisszenario „Außergewöhnliche Starkregenereignisse“ (SRI 7) geht 
von 40 - 47 mm Niederschlag innerhalb einer Stunde aus, was in etwa der Wahrscheinlichkeit eines hundert-
jährlichen Hochwassers (HQ100) entspricht. Zusätzlich liefern die Szenarien „Extreme Starkregenereignisse“ 
weitere Einblicke.

• Bei Starkregenereignissen besteht die Möglichkeit, dass überall Oberfl ächenabfl uss auftritt. Dabei können sich 
in Mulden, Rinnen oder Senken höhere Wassertiefen und schnellere Fließgeschwindigkeiten entwickeln. Aus 
diesem Grund ist es wichtig, stets die örtlichen Oberfl ächenstrukturen und die gegebenen Bedingungen zu 
berücksichtigen. Die Sturzfl utgefahrenkarten sind unter dem Link https://geoportal-wasser.rlp-umwelt.de/
servlet/is/10360/ einsehbar. 

• Da bislang kein örtliches Hochwasser- und Starkregenvorsorgekonzept existiert, sind aktuell keine weiterge-
henden Maßnahmen durch die Kommune geplant. Um der Selbstverpfl ichtung gem. § 5 Abs. 2 WHG gerecht 
zu werden, wird empfohlen, die Informationskarten des Landes, sowie die tatsächlichen Abfl ussbahnen vor 
Ort zu überprüfen und die Gefährdung in der Detailplanung zu berücksichtigen.

Geologiedatengesetz (GeolDG)
• Nach dem Geologiedatengesetz ist die Durchführung einer Bohrung bzw. geologischen Untersuchung spätes-

tens 2 Wochen vor Untersuchungsbeginn beim Landesamt für Geologie und Bergbau Rheinland-Pfalz (LGB) 
anzuzeigen. Für die Anzeige sowie die spätere Übermittlung der Bohr- und Untersuchungsergebnisse steht 
das Online-Portal Anzeige geologischer Untersuchungen und Bohrungen Rheinland-Pfalz unter https://geoldg.
lgb-rlp.de zur Verfügung. Die Übermittlungspfl icht obliegt dem Antragsteller bzw. seinen Beauftragten (z. B. 
Ingenieurbüro, Bohrfi rma).

Grundwasserschutz
• Der südliche Bereich des Teilgeltungsbereiches A und der gesamte Teilgeltungsbereich B liegen in der Schutz-

zone 3 des Trinkwasserschutzgebietes Steinbachtalsperre. Der Rechtsverordnung entsprechend steht dem 
Vorhaben nichts entgegen.

• Gemäß des DVGW W 102 (A) (März 2021) ist das Errichten, Erweitern und Betreiben von Freifl ächenphoto-
voltaikanlagen in der Schutzzone 3 nur als geringe Gefährdung einzustufen.

• Allerdings sollte darauf geachtet werden, dass im Falle eines Brandes das Löschwasser nicht diffus von der 
Fläche abfl ießen kann.

Landesbetrieb Mobilität Bad Kreuznach
• Es wird darauf hingewiesen, dass die verkehrliche Anbindung neu zu errichtender baulicher Anlagen über eine 

direkte oder mittelbare Zufahrt außerhalb des Erschließungsbereiches einer Ortsdurchfahrt grundsätzlich dem 
Bauverbot des § 22 Absatz 1 Ziffer 2 Landesstraßengesetz (LStrG) unterliegt. Es obliegt dabei dem LBM Bad 
Kreuznach als Straßenbaubehörde im Rahmen einer Ermessensentscheidung darüber zu befi nden, inwieweit 
eine Ausnahmegenehmigung gemäß § 22 Absatz 5 LStrG in Betracht kommt.

• Zur Neuerrichtung baulicher Anlagen gilt zudem eine Baubeschränkungszone von 40 Metern im Sinne des § 
23 Absatz 1 LStrG, gemessen vom äußeren befestigten Fahrbahnrand der Landesstraße, in der es zur Errich-
tung baulicher Anlagen der Zustimmung der Straßenbaubehörde bedarf.

• Darüber hinaus stellt die Nutzung einer Zufahrt zu einer Landesstraße außerhalb der Ortsdurchfahrt eine 
Sondernutzung im Sinne des § 43 Absatz 1 LStrG dar und bedarf gemäß § 41 Absatz 1 LStrG einer Erlaubnis 
der Straßenbaubehörde. Nach § 43 Absatz 3 LStrG stellt auch die Änderung einer Zufahrt eine Sondernutzung 
dar und ist damit erlaubnispfl ichtig; dies gilt auch, wenn die Zufahrt einem erheblich größeren oder einem 
andersartigen Verkehr als vorher dienen soll.

• Um im vorliegenden Fall eine Ausnahmegenehmigung vom vor genannten bestehenden Bauverbot und damit 
einhergehend die Erteilung einer Sondernutzungserlaubnis prüfen zu können, sind der Dienststelle Bad Kreuz-
nach aus Gründen der Verkehrssicherheit Detailpläne der Zufahrt und Nachweise wie folgt zur einvernehmli-
chen Abstimmung vorzulegen:
• Angabe der verkehrlichen Frequentierung der Zufahrt (Ziel- und Quellverkehr in Kfz/d)
• Detailplan der Anbindung im Maßstab 1:250, insbesondere mit Nachweis der Anfahrsichtweiten in Lage 

und Höhe nach den Richtlinien für die Anlage von Straßen - Teil: Knotenpunkte - (RAS-K 1)
• Schleppkurvenuntersuchung für das relevante Bemessungsfahrzeug (Ein- und Ausfahrradien), ebenfalls im 

Maßstab 1:250, für die Zeit der Bauphase und der Betriebsphase.
• Von Seiten des LBM Bad Kreuznach bestehen gegen das Vorhaben keine grundsätzlichen Bedenken, sofern 

hinsichtlich der geforderten Einzelnachweise Einvernehmen erzielt wird. Eine abschließende Stellungnahme 
zum Bebauungsplan ist erst nach Vorlage, Prüfung und einvernehmlicher Abstimmung der vor genannten 
Planunterlagen möglich. Bis zu diesem Zeitpunkt ist die Zustimmung des LBM Bad Kreuznach als nicht erteilt 
anzusehen.

• Bei der Realisierung der Photovoltaikanlagen hat der Vorhabenträger in eigener Zuständigkeit den Gewähr-
leistungsnachweis zu führen, dass bei allen Sonnenständen eine Blendbeeinträchtigung des fl ießenden Ver-
kehrs im Zuge der L 162 sowie der umliegenden klassifi zierten Straßen des Zuständigkeitsbereiches des LBM 
Bad Kreuznach ausgeschlossen ist.

• Es wird darauf hingewiesen, dass, sofern es nach der Installation der Module zu Blendwirkungen durch Licht-
refl ektionen kommen sollte, seitens des Vorhabenträgers entsprechende Gegenmaßnahmen zu ergreifen sind, 
um gefährdende Einwirkungen auf die Verkehrsteilnehmer zu unterbinden. Alle entstehenden Kosten gehen 
zu Lasten des Vorhabenträgers.

• Für die Entwässerung des im Plangebiet anfallenden unverschmutzten, nicht zu versickernden Oberfl ächen-
wassers und für eventuelle Notüberläufe sind unbedingt Lösungen ohne Inanspruchnahme bzw. Mitbenut-
zung unserer Straßenentwässerungseinrichtungen zu suchen.

• Im Hinblick auf die Errichtung der Photovoltaikanlage und der dazugehörigen weiteren Anlagen (Einzäunung, 
Transformatorengebäude etc.) sowie hinsichtlich eventueller landespfl egerischer Ausgleichsmaßnahmen, An-
pfl anzungen usw. sind die Sicherheitsabstände nach den Richtlinien für passiven Schutz an Straßen durch 
Fahrzeug-Rückhaltesysteme (RPS, Ausgabe 2009) zur L 162 einzuhalten. Weiterhin darf eine Bebauung oder 
Bepfl anzung nicht sichtbehindernd und verkehrsgefährdend sein.

Nachbarschaftsrecht

• Gemäß § 42 Nachbarschaftsgesetz Rheinland-Pfalz müssen Einfriedigungen vorn der Grenze eines land-
wirtschaftlich genutzten Grundstückes, das außerhalb eines im Zusammenhang bebauten Ortsteils liegt und 
nicht in einem Bebauungsplan als Bauland zugewiesen ist, auf Verlangen des Nachbarn 0,5 m zurückgesetzt 
werden. Einfriedungen müssen von der Grenze eines Wirtschaftsweges 0,5 m zurückgesetzt werden.

Telekom Deutschland GmbH
• Es wird darauf hingewiesen, dass neben dem Plangebiet in der Straße Telekommunikationslinien verlaufen.
• Es muss sichergestellt werden, dass der ungehinderte Betrieb, Unterhaltung, Änderung und Errichtung der 

Telekommunikationslinien gewährleistet wird.
• Der Mindestabstand von Erdungsanlagen der Freifl ächen-Photovoltaikanlage zu den Telekommunikationsli-

nien darf 10 m nicht unterschreiten.
• Bei Stromleitungen und Energieanlagen (Trafo-/ Umspannstation usw.) dürfen zu den Telekommunikationsli-

nien 15 m nicht unterschritten werden.
• Der Abstand der Starkstrom-/ Hochspannungskabel darf bei Kreuzungen (90 Grad) 0,3 m nicht unterschreiten. 

Bei Kreuzungen muss die Telekommunikationslinie oben liegen!
• Bei Unterschreitung der Mindestabstände werden Schutzmaßnahmen nach ZTV TKNetz gefordert. Die Kosten 

sind vom Verursacher zu tragen.
• Es wird darauf hingewiesen, dass Veränderungen an unseren Anlagen nur durch uns beauftragte Unternehmer 

erfolgen darf.
• Hinsichtlich geplanter Baumpfl anzungen ist das „Merkblatt Bäume, unterirdische Leitun-gen und Kanäle“ der 

Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen, Ausgabe 2013 zu beachten. Es wird darum gebeten  
sicherzustellen, dass durch die Baumpfl anzungen der Bau, die Unterhaltung und Erweiterung der Telekommu-
nikationslinien nicht behindert werden.

• Bei der Bauausführung ist darauf zu achten, dass Beschädigungen an vorhandenen Telekommunikationslinien 
vermieden werden. Die Kabelschutzanweisung der Telekom Deutschland GmbH ist zu beachten. Es ist deshalb 
erforderlich, dass sich die Bauausführenden vorher von der Telekom Deutschland GmbH in die genaue Lage 
dieser Anlagen einweisen lassen (Planauskunft.Mitte@telekom.de).

Die Einsicht in die verwendeten Normen und Richtlinien ist im Bauamt der Verbandsgemeindever-
waltung Herrstein-Rhaunen möglich.

HINWEISE

Örtliche Bauvorschriften (gem. § 9 Abs. 4 BauGB i.V. mit § 88 LBauO)
Die Photovoltaik-Anlage ist einzuzäunen. Zäune sind bis zu einer Höhe von 2,5 m zulässig. Die Zaunanlage um 
die Photovoltaik-Anlage ist so zu gestalten, dass sie für Klein- und Mittelsäuger durchlässig ist. Auf Sockelmauern 
ist aus Gründen der Durchlässigkeit grundsätzlich zu verzichten. Die Zaununterkante muss mindestens 15 cm 
über der Geländeoberfl äche liegen (011_G).
Um die negativen Auswirkungen der Zaunanlage auf das Landschaftsbild möglichst zu minimieren, ist die Zaun-
anlage in gedeckten grünen Farbtönen (z.B. RAL 6002, RAL 6005 oder RAL 6009 ) zu halten.

FESTSETZUNGEN AUFGRUND
LANDESRECHTLICHER VORSCHRIFTEN

(§ 9 ABS. 4 BAUGB I.V.M. LWG UND LBAUO)

VERFAHRENSVERMERKE
• Der Ortsgemeinderat hat am __.__.____ die Ein-

leitung des Verfahrens zur Aufstellung des 
Bebauungsplanes „Solarpark Bruchweiler“ und am 
__.__.____ die Einleitung des Verfahrens zur Auf-
stellung des Bebauungsplanes „Solarpark Bruch-
weiler Süd“ beschlossen (§ 2 Abs. 1 BauGB).

• Der Beschluss, den Bebauungsplan „Solarpark 
Bruchweiler“ aufzustellen, wurde am __.__.____ 
ortsüblich bekanntgemacht (§ 2 Abs. 1 BauGB).

Bruchweiler, den __.__.____

________________
Der Bürgermeister

• Der Beschluss, den Bebauungsplan „Solarpark 
Bruchweiler Süd“ aufzustellen, wurde am 
__.__.____ ortsüblich bekanntgemacht (§ 2 Abs. 
1 BauGB).

Bruchweiler, den __.__.____

________________
Der Bürgermeister

• Es wird bescheinigt, dass die in den räumlichen 
Geltungsbereichen des Bebauungsplanes gelege-
nen Flurstücke hinsichtlich ihrer Grenzen und Be-
zeichnungen mit dem Liegenschaftskataster über-
einstimmen.

• Die Vorbereitung und Durchführung der Verfah-
rensschritte nach den §§ 2a bis 4a BauGB wurden 
gem. § 4b BauGB an die Kernplan GmbH übertra-
gen.

• Die Öffentlichkeit wurde in der Zeit vom __.__.____ 
bis einschließlich __.__.____ frühzeitig beteiligt  
und von der Planung unterrichtet (§  3 Abs.  1 
BauGB).

• Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Be-
lange sowie die Nachbargemeinden, deren Aufga-
benbereich von der Planung berührt werden kann, 
wurden mit Schreiben vom __.__.____ frühzeitig 
zum Bebauungsplan „Solarpark Bruchweiler“ be-
teiligt und von der Planung unterrichtet und um 
Äußerung auch im Hinblick auf den erforderlichen 
Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltprü-
fung nach § 2 Abs. 4 BauGB (Scoping) aufgefordert 
(§ 4 Abs. 1 BauGB). Ihnen wurde eine Frist bis zum 
__.__.____ zur Stellungnahme eingeräumt.

• Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Be-
lange sowie die Nachbargemeinden, deren Aufga-
benbereich von der Planung berührt werden kann, 
wurden mit elektronischem Schreiben vom 
__.__.____ frühzeitig zum Bebauungsplan 
„Solarpark Bruchweiler Süd“ beteiligt und von der 
Planung unterrichtet und um Äußerung auch im 
Hinblick auf den erforderlichen Umfang und 
Detaillierungsgrad der Umweltprüfung nach §  2 
Abs.  4 BauGB (Scoping) aufgefordert (§ 4 Abs. 1 
BauGB). Ihnen wurde eine Frist bis zum __.__.____ 
zur Stellungnahme eingeräumt.

• Der Ortsgemeinderat hat in seiner Sitzung am 
__.__.____ die Zusammenfassung der v.g. Bebau-
ungsplanverfahren beschlossen, den Entwurf gebil-
ligt und die Veröffentlichung des Bebauungsplanes 
im Internet inkl. einer Auslegung beschlossen (§ 3 
Abs. 2 BauGB).Die Bezeichnung des Bebauungs-
planes lautet ab sofort „Solarpark Bruchweiler“.

• Der Entwurf des Bebauungsplanes, bestehend aus 
der Planzeichnung (Teil A) und dem Textteil (Teil B) 
sowie der Begründung mit Umweltbericht, wurde 
in der Zeit vom __.__.____ bis einschließlich 
__.__.____ im Internet veröffentlicht und zur An-
sicht und zum Herunterladen bereitgehalten (§ 3 
Abs. 2 BauGB). Zusätzlich fand eine öffentliche 
Auslegung statt.

• Ort und Dauer der Veröffentlichung im Internet und 
der Auslegung wurden mit dem Hinweis, dass Stel-
lungnahmen während der Veröffentlichungsfrist 
von jedermann elektronisch per Mail, oder bei Be-
darf schriftlich oder zur Niederschrift abgegeben 
werden können, und dass nicht fristgerecht abge-
gebene Stellungnahmen bei der Beschlussfassung 
über den Bebauungsplan unberücksichtigt bleiben 
können, am __.__.____ ortsüblich bekannt ge-
macht (§ 3 Abs. 2 BauGB).

• Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Be-
lange sowie die Nachbargemeinden wurden mit 
Schreiben vom __.__.____ von der Veröffentli-
chung im Internet / Auslegung elektronisch be-
nachrichtigt (§  3 Abs.  2 BauGB und §  4 Abs.  2 
BauGB und § 2 Abs. 2 BauGB). Ihnen wurde eine 
Frist bis zum __.__.____ zur Stellung nahme ein-
geräumt. 

• Während der elektronischen Beteiligung, Veröffent-
lichung im Internet / Auslegung gingen seitens der 
Öffentlichkeit, Behörden und der sonstigen Träger 
öffentlicher Belange sowie der Nachbargemeinden 
Anregungen und Stellungnahmen ein. Die Abwä-
gung der vorgebrachten Bedenken und Anregun-
gen erfolgte durch den Ortsgemeinderat am 
__.__.____. Das Ergebnis wurde denjenigen, die 
Anregungen und Stellungnahmen vorgebracht ha-
ben, mitgeteilt (§ 3 Abs. 2 Satz 6 BauGB).

• Der Ortsgemeinderat hat am __.__.____ den Be-
bauungsplan als Satzung beschlossen (§ 10 Abs. 1 
BauGB). Der Bebauungsplan besteht aus der 
Planzeichnung (Teil A) und dem Textteil (Teil B) so-
wie der Begründung mit Umweltbericht.

• Der Bebauungsplan wurde gem. § 10 Abs. 2 BauGB 
der höheren Verwaltungsbehörde, der Kreisverwal-
tung Birkenfeld, zur Genehmigung vorgelegt. 

• Der Bebauungsplan wurde gem. § 10 Abs. 2 BauGB 
von der höheren Verwaltungsbehörde, der Kreisver-
waltung Birkenfeld, genehmigt.

Az.:_____________

Kreisverwaltung Birkenfeld

Birkenfeld, den __.__.____

• Der Bebauungsplan wird hiermit als Satzung aus-
gefertigt.

Bruchweiler, den __.__.____

________________
Der Bürgermeister

• Die Genehmigung der Kreisverwaltung Birkenfeld 
wurde am __.__.____ ortsüblich bekannt ge-
macht (§ 10 Abs. 3 BauGB). In dieser Bekanntma-
chung ist auf die Möglichkeit der Einsichtnahme, 
die Voraussetzungen für die Geltendmachung der 
Verletzung von Vorschriften sowie auf die Rechts-
folgen der §§ 214, 215 BauGB, ferner auf Fälligkeit 
und Erlöschen der Entschädigungsansprüche gem. 
§ 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB und 
§ 44 Abs. 5 BauGB und auf die Rechtsfolgen des 
§  24 Abs.  6 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz 
(GemO)

• Mit dieser Bekanntmachung tritt der Bebauungs-
plan „Solarpark Bruchweiler“, bestehend aus der 
Plan zeich nung (Teil A) und dem Textteil (Teil B) so-
wie der Begründung und zusammenfassenden Er-
klärung, in Kraft (§ 10 Abs. 3 BauGB).

Bruchweiler, den __.__.____

________________
Der Bürgermeister

Bearbeitet im Auftrag der
Ortsgemeinde Bruchweiler
Brühlstraße 16
55756 Herrstein

Stand der Planung: 03.04.2024
ENTWURF 
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Denkmalschutz

• Direkt südlich des nördlichen Teilgeltungsbereiches A sind der Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-
Pfalz, Direktion Landesarchäologie Grabfunde (Steinkisten, Steinsärge) aus der Römerzeit aktenkundig. Die 
genaue Ausdehnung des Bestattungsplatzes ist nicht bekannt.

• Deshalb wurde der nördliche Teilgeltungsbereich A als archäologische Verdachtsfl äche eingestuft. Dies be-
deutet, dass damit gerechnet werden muss, dass bei Bodeneingriffen bislang nicht bekannte Funde gemäß § 
16 DSchG RLP zum Vorschein kommen können. Zur archäologischen Sachverhaltsermittlung wurde eine geo-
physikalische Prospektion (24.04/25.04/27.04.2023) nach archäologischen Vorgaben durchgeführt. 

• In den Messergebnissen sind im zentralen Bereich der nördlichen Planfl äche bauliche Strukturen erkennbar, 
die auf römerzeitliche Hinterlassenschaften hindeuten und in der Regel unmittelbar unterhalb des Oberbo-
dens anstehen.

• Die Zustimmung der Direktion Landesarchäologie Trier erfolgt unter dem bedingenden Vorbehalt, die Errich-
tung der Unterkonstruktion der PV-Anlage samt Zaun ohne jegliche Bodeneingriffe innerhalb des von uns 
ausgewiesenen Bereiches (siehe Planzeichnung) vorzunehmen. Dabei ist vollständig auf Erdarbeiten und 
Rammen zu verzichten.

• Die ausführenden Baufi rmen sind eindringlich auf die §§ 17 und 18 DSchG vom 23.3.1978 (GVBI., 1978, 
S.159 ff), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 28.09.2021 (GVBI. S. 543), hinzuweisen. Danach 
ist jeder zutage kommende, archäologische Fund unverzüglich zu melden, die Fundstelle soweit als möglich 
unverändert zu lassen und die Gegenstände sorgfältig gegen Verlust zu sichern.

• Die v.g. Punkte entbinden Bauträger/Bauherrn bzw. entsprechende Abteilungen der Verwaltung jedoch nicht 
von der Meldepfl icht und Haftung gegenüber der GDKE.

• Sollten wirklich archäologische Objekte angetroffen werden, so ist der Direktion Landesarchäologie ein an-
gemessener Zeitraum einzuräumen, damit wir unsere Rettungsgrabungen, in Absprache mit den ausführen-
den Firmen, planmäßig den Anforderungen der heutigen archäologischen Forschung entsprechend durchfüh-
ren können. Im Einzelfall ist mit Bauverzögerungen zu rechnen. Je nach Umfang der evtl. notwendigen Gra-
bungen sind von Seiten der Bauherren/Bauträger fi nanzielle Beiträge für die Maßnahmen erforderlich.

• Es wird darauf hingewiesen, dass die Meldepfl icht besonders für die Maßnahmen (Mutterbodenabtrag) zur 
Vorbereitung der Baumaßnahmen gilt.

• Sich im Planungsgebiet befi ndende, aber bisher nicht bekannte Kleindenkmäler (wie Grenzsteine) sind selbst-
verständlich zu berücksichtigen bzw. dürfen von Planierungen o.ä. nicht berührt oder von ihrem angestamm-
ten, historischen Standort entfernt werden.

NACHRICHTLICHE ÜBERNAHME (§ 9 ABS. 6 BAUGB)

A

B

LAGE DER EXTERNEN KOMPENSATIONSMASSNAHME
GEM. § 9 ABS. 1A BAUGB

• Oberboden (Mutterboden), der für das Vorhaben 
abgetragen werden muss, ist in der anstehenden 
Tiefe zu schützen und zu sichern, in nutzbarem 
Zustand zu erhalten und vor Vernichtung und 
Vergeudung zu schützen. 

003_V: Begrünung des Baufelds
• Das Baufeld ist im Bereich der Ackerflächen vor 

Baubeginn mit einer Ackergras-Saatmischung ein-
zusäen, um den Boden gegenüber der Belastung 
durch Befahren und Tritt zu schützen und zu sta-
bilisieren. Diese Begrünung ist auch während der 
Betriebsphase zu erhalten, um Bodenerosion zu 
vermeiden. 

004_V: Allgemeine Maßnahmen zum Grundwasser-
schutz
• Einhaltung der Regeln und Vorschriften zum 

Umgang mit wassergefährdenden Stoffen, ins-
besondere von Geräte- und Betankungsauflagen

• Eingesetzte Maschinen haben dem Stand der 
Technik zu entsprechen, sodass die Gefahr für 
das Grundwasser (z.B. durch Schmier- oder 
Kraftstoffeintrag) minimiert ist.

• Beim Umgang mit wasser- und bodengefährden-
den Stoffen sind die gesetzlichen Anforderungen 
einzuhalten.

• Keine Betankung von Fahrzeugen oder Maschinen 
auf unbefestigtem Untergrund.

• Sofern eine Betankung vor Ort unumgänglich ist, 
muss stets eine undurchlässige Unterlage vor Ort 
hergestellt werden. Diese besteht idealerweise 
aus einer Wanne. Eventuell eingesetzte stationäre 
Maschinen, wie Dieselgeneratoren oder gelagerte 
Kraftstoffe sind ebenfalls mit einem Auslaufschutz 
auszustatten.

• Werden durch Unfälle oder unsachgemäßen 
Umgang wassergefährdende Stoffe freigesetzt, 
wer-den angemessene Maßnahmen zur Beseitigung 
der ggf. entstehenden Bodenkontaminationen ein-
geleitet z.B. sofortige Auskofferung.

• Regelmäßige Überprüfung der zum Einsatz kom-
menden Maschinen, Geräte und Behälter hin-
sichtlich etwaiger Leckagen, Verwendung von 
Schutzwannen unter Stromaggregaten. 

005_V: Amphibien- und Reptilienzaun
• Die nördliche und südliche Teilfläche im 

Vorhabenbereich und eventuelle Zuwegungen 
sind bis spätestens eine Woche vor Baubeginn 
zu Umzäunen. Die Zäune müssen das Baufeld in 
allen geeigneten Habitaten vollständig umstellen. 
Die Feststellung der Eignung des Habitats liegt im 
Ermessen der ÖBB, reine Ackerflächen sind jedoch 
aufgrund der Bewirtschaftung ausgenommen.

• Der Übersteigschutz ist nach außen zu richten. Es 
handelt sich um als Steighilfen dienende, schräg 
angelehnte Bretter, die etwa alle 10 m innen am 
Zaun angebracht und fixiert werden, um ein eigen-
ständiges Entkommen der Tiere aus dem Baufeld 
zu ermöglichen

• Zwischen dem Aufstellen der Zäune und Baubeginn 
sind die Flächen an insgesamt 3 Tagen durch die 
ÖBB auf Vorkommen von Individuen zu kontrol-
lieren. Vorkommende Tiere werden fachgerecht 
abgesammelt und in nahegelegene, geeignete 
Habitate umgesiedelt.

• Während der Bauzeit muss der Zaun an der 
Zufahrt geöffnet werden, sollte aber im übrigen 
Bereich bestehen bleiben. Die Funktionsfähigkeit 
des Zaunes und der Übersteighilfen ist während 
des gesamten Bauzeitraumes sicherzustellen. 

006_V: Natürliche Sukzession
• Entwicklung von Biotopen, die durch Sukzession 

innerhalb von 5 Jahren entwickelt werden können. 
Die Wirkung der Sukzession und der damit ein-
hergehenden Entwicklung höherwertiger Biotope 
beruht auf der Wirkung der Gestaltungsmaßnahme 
„Verzicht auf Dünge- und Pflanzenschutzmittel“ 
(011_G) und dem Ausbleiben von Störungen, die 
aufgrund von intensiver Landwirtschaft verursacht 
werden. 

007_V: Punktueller Einsatz von Betonfundamenten
• Im Bereich der von der Generaldirektion Kulturelles 

Erbe Rheinland-Pfalz gemeldeten archäologischen 
Verdachtsfläche sind Rammgründungen aus denk-
malschutzrechtlichen Gründen nicht möglich. 
Ein Bodeneingriff kann hier durch Einsatz von 
Betonfundamenten für die Unterkonstruktionen 
und Zaunpfosten ausgeschlossen werden. Dazu 
wird auf die Erdoberfläche ein Beton-Schachtring 
mit Bewehrungsmatte gesetzt, der Pfosten inner-
halb des Rings gegründet und der Ring mit 
Beton ausgegossen. Der Durchmesser des Beton-
Schachtrings beträgt bei der Unterkonstruktion 1 
Meter und bei den Zaunpfosten 0,8 Meter. 

008_V: Ökologische Baubegleitung (ÖBB)
• Es ist eine Ökologische Baubegleitung (ÖBB) ein-

zurichten. Diese ist von fachkundigem Personal 
mit Erfahrung in der ÖBB durchzuführen. Mit 
der ÖBB soll der ordnungsgemäße Ablauf des 
Projektes unter Berücksichtigung des Natur- und 
Umweltschutzes sowie die vollständige und 
fachgerechte Umsetzung der Vermeidungs- und 
Kompensationsmaßnahmen sichergestellt werden.

• Im Rahmen der ÖBB sind die ausführenden 
Baufirmen über das eventuelle Vorkommen gesetz-
lich geschützter Tierarten zu informieren. Durch die 
ÖBB kann eine Kontrolle der Eingriffsbereiche 
unmittelbar vor Baubeginn erfolgen, um eine 
Beeinträchtigung geschützter Tierarten im Baufeld 
auszuschließen. Darüber hinaus ermöglicht die 
ÖBB eine Berücksichtigung von naturschutz- und 
artenschutzfachlichen Belangen über die bereits 
definierten Vermeidungsmaßnahmen hinaus.

• Die zuständige Behörde erhält regelmäßig Berichte, 
welche den Baufortschritt wie auch die Umsetzung 
der Maßnahmen dokumentieren.

012_G: Verzicht auf Dünge- und Pflanzenschutzmittel
• Während der Betriebszeit der PVFA ist auf die 

Verwendung von Dünge- und Pflanzenschutzmittel 
zu verzichten. 

• 
013_G: Einrichtung von Mahdregimen
• Für die Grünpflege während der Betriebsphase 

sind die begrünten Flächen bevorzugt mittels 
Beweidung zu pflegen. Ist eine motormanuelle 
Mahd nötig, ist das Mahdgut zu mulchen. Generell 
ist eine Vegetationshöhe von 15 – 40 cm anzustre-
ben (JENNY et al. 2014).

• Die Fläche der PVFA sollte außerhalb der Brutzeit 
der Feldlerche gemäht werden. Dies ist von August 
bis einschließlich März der Fall. Ist eine Mahd 
während der Brutzeit notwendig, muss diese als 
Hochschnitt mit einer Mahdhöhe von mindes-
tens 14 cm durchgeführt werden. So kann der 
Nestverlust während der Mahd verringert werden 
und eine weitgehend optimale Vegetationsstruktur 
beibehalten werden (JENNY et al. 2014). Zwischen 
zwei Grasschnitten sollte ein zeitlicher Abstand 
von mindestens 7 Wochen liegen. Bei aufkommen-
der Brandgefahr ist es notwendig und ebenso im 
öffentlichen Interesse, dass die Fläche zu jedem 
Zeitpunkt gemäht werden darf. Eine umliegende 
Eingrünung der PVFA durch Hecken o.ä. ist zu 
vermeiden.

• Die Beweidung der Fläche kann ganzjährig durch-
geführt werden. Um die Anzahl zertretener Gelege 
gering zu halten, muss die Besatzdichte zur Brutzeit 
angepasst werden. Von April bis August darf die 
Besatzdichte nicht 2,5 Schafe pro Hektar, bzw. 1 
Rind pro Hektar überschreiten (ZAHN 2014).

014_G: Mindestabstand zwischen Modulreihen
• Der Mindestabstand zwischen den Modulreihen 

wird auf ca. 3 m festgelegt. Aufgrund des Reliefs 
ist der Reihenabstand i.d.R. größer als 3 m, aber 
auch an steileren Geländestellen muss dieser in 
etwa 3 m betragen.

7. KOMPENSATIONSMASSNAHMEN
GEM. § 9 ABS. 1A BAUGB

009_A: Entwicklungsmaßnahmen im Ackerland
Die Ausgleichsmaßnahme richtet sich nach 
den Empfehlungen von LAUX et al. (2015). Mit 
der Einrichtung der Ausgleichsfl ächen wird eine 
Reduzierung der Intensität im landwirtschaftlichen 
Raum angestrebt und stellt so einen Kompromiss zwi-
schen dem Schutz der Feldlerche und der (intensiven)

Landwirtschaft dar. Die vorgeschlagenen 
Ausgleichsfl ächen halten die von OELKE (1968) 
beschriebenen Mindestabstände zu vertikalen 
Strukturen und den angegeben Mindestabstand von 
200 m zwischen den Ausgleichsfl ächen ein. Eine 
umliegende Eingrünung der Ausgleichsfl äche durch 
Hecken o.ä. ist zu vermeiden.

Aufbau und Flächenbedarf der (fl ächigen) Bunt- und 
Schwarzbrachestreifen:
• Flächenbedarf: 1.000 m2 / Brutpaar
• Blühfl äche mit einer Breite von 50 m
• Die Blühfl äche wird von einer 2 m breiten 

Schwarzbrache umgeben
• Die Umsetzung und Pfl ege der Ausgleichsfl ächen 

ist dem „Methodenblatt Feldlerche“ zu entneh-
men (LAUX et al. 2015)

Damit ist eine Ausgleichsfl äche von insgesamt 6.000 
m2 notwendig, die sich auf zwei Flurstücke in der 
Gemarkung Bruchweiler aufteilt. Dabei handelt es sich 
konkret um die Flurstücksnummer 6 und 7, welche der 
Flurnummer 12 zugeordnet sind. Diese Flächen sind 
durch den Antragsteller bereits gesichert.

8. RÜCKBAUVERPFLICHTUNG UND 
FOLGENUTZUNG
GEM. § 9 ABS. 2 BAUGB

Die festgesetzten Nutzungen sind nur so lange zuläs-
sig, wie die Photovoltaik-Anlage betrieben wird. Nach 
Betriebsende ist diese innerhalb von zwei Jahren ein-
schließlich aller Nebeneinrichtungen und Fundamente 
zurückzubauen. Ein Repowering der Anlage 
gilt nicht als Betriebsende und bleibt von der 
Rückbauverpfl ichtung unberührt. Als Folgenutzung 
wird eine Landwirtschaftsfl äche festgesetzt (010_G).

9. GRENZE DER RÄUMLICHEN 
TEILGELTUNGSBEREICHE A & B
GEM. § 9 ABS. 7 BAUGB

Siehe Plan.

Stand: 13.03.2024; ohne Maßstab
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zu errichten, die keinen Bodeneingriff erfor-
dern.

Die Festsetzung stellt sicher, dass es bei der 
Errichtung der Photovoltaik-Anlage zu kei-
nem Eingriff in den denkmalgeschützten 
Bereich kommt.

Verkehrsfläche besonderer  
Zweckbestimmung; hier: 
Feldwirtschaftsweg

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB

Der Verlauf des bestehenden Feldwirt-
schaftsweges wird nachrichtlich in den Be-
bauungsplan aufgenommen. Durch die 
Festsetzung der Verkehrsfläche besonderer 
Zweckbestimmung; hier: Feldwirtschaftsweg 
wird einerseits die interne Erschließung des 
Plangebietes sowie andererseits die 
Anbindung der angrenzenden forstwirt-
schaftlichen Flächen an die L 162  sicherge-
stellt. 

Maßnahmen zum Schutz, zur 
Pflege und zur Entwicklung von 
Natur, Boden und Landschaft

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB

Die festgesetzten Maßnahmen dienen der 
Minimierung der Umweltwirkungen im All-
gemeinen und der Vermeidung artenschutz-
rechtlicher Verbotstatbestände nach § 44 
Abs. 1 BNatSchG. Darüber hinaus sollen die 
Festsetzungen dazu beitragen, die Beein-
trächtigungen der durch das Planvorhaben 
induzierten Eingriffe zu mindern und so 
weit wie möglich auszugleichen.

Die einzelnen Maßnahmen sind den textli-
chen Festsetzungen des Bebauungsplanes 
und den Erläuterungen des Umweltberich-
tes zu entnehmen.

Kompensationsmaßnahmen

Gem. § 9 Abs. 1a BauGB

Als Kompensation für den Verlust von Fort-
pflanzungs- und Ruhestätten der Feldlerche 
wird die Anlage von (flächigen) Bunt- und 
Schwarzbrachestreifen auf einer nördlich 
an den Teilgeltungsbereich B angrenzenden 
Ackerfläche festgesetzt.

Die einzelnen Maßnahmen sind den textli-
chen Festsetzungen des Bebauungsplanes 
und den Erläuterungen des Umweltberich-
tes zu entnehmen.

Die v.g. Festsetzung stellt die vollständige 
Kompensation des aus dem Planvorhaben 
resultierenden Lebensraum-, Brutstätten- 
und Nahrungsraumverlustes sicher.

Rückbauverpflichtung und 
Folgenutzung

Gem. § 9 Abs. 2 BauGB

Die innerhalb der Sonstigen Sondergebiete 
festgesetzten Nutzungen sind nur so lan-
ge zulässig, wie die Freiflächen-Photo-
voltaik-Anlage betrieben wird. Nach 
Betriebsende sind diese einschließlich aller 
Nebeneinrichtungen und Fundamente in-
nerhalb eines Zeitraums von zwei Jahren 
zurückzubauen. Ein Repowering der Anla-
ge gilt nicht als Betriebsende und bleibt von 
der Rückbauverpflichtung unberührt. Als 
Folge nutzung wird eine Landwirtschaftsflä-
che festgesetzt.

Festsetzungen aufgrund 
landesrechtlicher Vorschriften 
(gem. § 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. 
LBauO)

Örtliche Bauvorschriften (§ 9 Abs. 
4 BauGB i.V. mit § 88 LBauO)

Für Bebauungspläne können gem. § 9 Abs. 
4 BauGB i.V.m. § 88 der Landesbauordnung 
Rheinland-Pfalz gestalterische Festsetzun-
gen getroffen werden. 

Die Einzäunung der Photovoltaik-Anla-
ge dient dem Schutz vor Sachbeschädi-
gung und Diebstahl. Die Bauvorschrift ist 
so ausgestaltet, dass die Einzäunung nach 
Möglichkeit keine Barriere für Klein- und 
Mittelsäuger darstellt.
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Abwägung der öffentlichen und 
privaten Belange

Für jede städtebauliche Planung ist das 
Abwägungsgebot gem. § 1 Abs. 7 BauGB 
von besonderer Bedeutung. Danach muss 
die Kommune als Planungsträgerin bei der 
Aufstellung eines Bebauungsplanes die öf-
fentlichen und privaten Belange gegenein-
ander und untereinander gerecht abwägen. 
Die Abwägung ist die eigentliche Planungs-
entscheidung. Hier setzt die Kommune ihr 
städtebauliches Konzept um und entschei-
det sich für die Berücksichtigung bestimm-
ter Interessen und die Zurückstellung der 
dieser Lösung entgegenstehenden Belange.

Die Durchführung der Abwägung impliziert 
eine mehrstufige Vorgehensweise, die aus 
folgenden vier Arbeitsschritten besteht:

• Sammlung des Abwägungsmaterials

• Gewichtung der Belange

• Ausgleich der betroffenen Belange

• Abwägungsergebnis

Auswirkungen der Planung auf 
die städtebauliche Ordnung und 
Entwicklung sowie die natürlichen 
Lebensgrundlagen

Hinsichtlich der städtebaulichen Ordnung 
und Entwicklung bzw. der natürlichen Le-
bensgrundlagen (im Sinne des §  1 Abs.  6 
BauGB) sind insbesondere folgende mögli-
che Auswirkungen beachtet und in den Be-
bauungsplan eingestellt:

Grundsätzlich ist hierbei zu beachten, dass 
in § 2 des EEG 2023 der Errichtung von An-
lagen zur Produktion erneuerbarer Ener-
gien, wie folgt Vorrang eingeräumt wird:

„Die Errichtung und der Betrieb von Anlagen 
sowie den dazugehörigen Nebenanlagen 
liegen im überragenden öffentlichen Inte-
resse und dienen der öffentlichen Sicher-
heit. Bis die Stromerzeugung im Bundes-
gebiet nahezu treibhausgasneutral ist, sol-
len die erneuerbaren Energien als vorran-
giger Belang in die jeweils durchzuführen-
den Schutzgüterabwägungen eingebracht 
werden.“

Auswirkungen auf die allgemeinen 
Anforderungen an gesunde Wohn- 
und Arbeitsverhältnisse und die  
Sicherheit der Wohn- und 
Arbeitsbevölkerung

Dieser Planungsgrundsatz präzisiert die we-
sentlichen Grundbereiche menschlichen 
Daseins. Er enthält die aus den allgemei-
nen Planungsgrundsätzen entwickelte For-
derung für Bauleitpläne, dass die Bevölke-
rung bei der Wahrung der Grundbedürfnis-
se gesunde und sichere Wohn- und Arbeits-
bedingungen vorfindet.

Das bedeutet, dass das Wohn- und Arbeits-
feld so entwickelt werden soll, dass Beein-
trächtigungen vom Planungsgebiet auf die 
Umgebung und von der Umgebung auf das 
Planungsgebiet vermieden werden. Dies 
kann erreicht werden, indem unvereinbare 
Nutzungen voneinander getrennt werden.

Aufgrund der Größe könnten von dem ge-
planten Solarpark visuelle Beeinträch-
tigungen mit Störungen der direkten 
Wohnumfeldqualität ausgehen. Im konkre-
ten Fall wurde für die PV-Freiflächenanlage 
jedoch ein siedlungsferner Standort ge-
wählt, um direkte Beeinträchtigungen der 
Wohnumfeldqualität ausschließen zu kön-
nen. Bei der dichtesten Wohnnutzung han-
delt es sich um ein ca. 500 m entferntes Ge-
bäude nördlich des Teilgeltungsbereiches A 
welches jedoch durch ein dazwischen lie-
genden Gehölzbestand von dem Plangebiet 
getrennt ist. Alle anderen Wohnnutzun-
gen liegen in deutlich größeren Entfernun-
gen. Aufgrund der großflächig umgeben-
den, sichtverschattenden Gehölzbestände 
wird die Fläche mit Sichtbezügen deutlich 
eingeschränkt. Wenn überhaupt wird von 
den Wohngebieten aus nur ein sehr einge-
schränkter Sichtbezug bestehen.

Grundsätzlich sind Solarparks emissions-
arm und verursachen betriebsbedingt kaum 
Lärmbelastungen. Die baubedingten Lärm-
emissionen werden aufgrund der Bauart 
von Solarparks zeitlich sehr begrenzt sein, 
so dass diese ohne größere Relevanz sind. 

Ebenso wenig geht von PV-Freiflächenan-
lagen ein Unfall- oder Katastrophenrisiko 
aus, da solche Anlagen keine gefährdenden 
Stoffe beinhalten. 

Von einer PV-Freiflächenanlage könnten 
daher lediglich störende Lichtreflektionen/
Blendwirkungen der PV-Module ausge-
hen. Hinsichtlich einer möglichen Blendwir-
kung kritisch sind Immissionsorte, die vor-
wiegend west- bis südwestlich und öst-
lich bis südöstlich einer PV-Anlage liegen 
und nicht weiter als 100 m von dieser ent-
fernt sind. Aufgrund der ausreichend gro-
ßen Entfernung zu den nächsten immis-
sionsrelevanten Nutzungen (Wohngebie-
te) sind schädliche Umwelteinwirkungen 
durch Lichtimmissionen und deren Blend- 
wirkungen daher nicht zu erwarten. 

Zusätzlich trägt die standardisiert auf den 
Solarzellen aufgebrachte Antireflektions-
schicht dazu bei, die durch die PV-Module 
entstehenden Lichtreflektionen auf ein Min-
destmaß (1 - 4 % reflektiertes Licht) redu-
ziert werden.  

Insgesamt sind keine erheblichen negativen 
Umweltauswirkungen auf den Menschen 
zu erwarten. Im Gegenteil wird durch den 
Betrieb des Solarparks elektrische Energie 
ohne die Freisetzung von Kohlendioxid er-
zeugt, was sich positiv auf die menschliche 
Gesundheit auswirkt.

Der Bebauungsplan kommt somit der For-
derung, dass die Bevölkerung bei der Wah-
rung der Grundbedürfnisse gesunde und si-
chere Wohn- und Arbeitsbedingungen vor-
findet, im vollem Umfang nach.

Auswirkungen auf die Erholungs-
funktion

Die natur- bzw. landschaftsgebundene Er-
holung kann durch Photovoltaik-Freiflä-
chen-Anlagen als technische und einge-
zäunte Anlage verändert werden. Dies kann 
entweder infolge einer Verringerung von 
Flächen mit landschaftsbezogener Erho-
lungsnutzung ausgelöst werden oder durch 
eine erhebliche negative Veränderung der 
Erholungseignung und -qualität benachbar-
ter Erholungsflächen.

Aufgrund der strukturellen Ausprägung 
als landwirtschaftlich, schwerpunktmäßig 
ackerbaulich genutzte Offenländer ohne be-
sondere Erlebnisqualität haben die Plange-
biete für die Erholungsnutzung nur eine ge-
ringe Bedeutung. 

Auswirkungen des Bebauungsplanes, Abwägung
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Um speziell ausgewiesene und entspre-
chend ausgestattete Wanderwege oder 
landschaftsbezogene Erholungsgebie-
te mit erholungsspezifischen Infrastruktu-
ren wie Wanderhütten, Einkehrmöglichkei-
ten, touristische Aussichtspunkten, speziel-
len Ausflugszielen, etc. handelt es sich bei 
dem im Einwirkungsbereich des geplanten 
Solarparks liegenden Flächen nicht.

Insgesamt ist die Bedeutung des betroffe-
nen Gebietes für die Erholung gering. Ein 
erhöhtes Konfliktpotenzial bezüglich der Er-
holungsnutzung besteht nicht.

Auswirkungen auf die Erhaltung, 
Gestaltung und Erneuerung des Orts- 
und Landschaftsbildes

Die Plangebiete und deren Umgebung 
übernehmen weder eine besondere Funk-
tion für das Landschaftsbild noch für die 
landschaftsbezogene Erlebnisqualität und 
Erholungsfunktion.

Ebenso wenig handelt es sich um visuell 
stark exponierte, weit einsehbare oder sied-
lungsnahe Standorte mit direkten Beein-
trächtigungen der Wohnumfeldqualität. Der 
technisch geprägte zukünftige Solarpark 
ist zwar mit negativen Landschaftswirkun-
gen verbunden, die Wahrnehmbarkeit be-
schränkt sich jedoch auf einen nicht er-
heblichen Bereich. Die landschaftliche 
Eigenart des Gesamtgebietes wird im Ver-
gleich mit der derzeitigen Situation nicht 
nennenswert, insbesondere nicht signifi-
kant verändert. Negative Folgen für das 
Landschaftsbild und die damit verbundene 
landschaftsbezogene Erholung gehen von 
dem Solarparkvorhaben nicht aus.

Nach Aufgabe der Nutzung der PV-Anlage 
wird diese zudem vollständig zurückgebaut

Auswirkungen auf umweltschützende 
Belange

„Beeinträchtigungen von FFH- und Vogel-
schutzgebieten sowie Naturschutzgebieten, 
Nationalparken, vernetzten Biotopsystemen 
und Wasserschutzgebieten können ausge-
schlossen werden. Die Vorhabenfläche liegt 
in dem Landschaftsschutzgebiet „Hoch-
wald-Idarwald mit Randgebieten“ und dem 
„Natur-park Saar-Hunsrück“. Unter Um-
ständen anfallende Auswirkungen auf den 
Schutzzweck werden durch Ausgleichsmaß-
nahmen im Rahmen der Biotopbewertung 
kompensiert. 

Die Schutzgüter Fläche, Boden, Wasser, Luft 
und Klima, Landschaft, kulturelles Erbe wer-

den durch das Vorhaben nicht beeinträch-
tigt. Zum Teil sind Vermeidungsmaßnahmen 
nötig, um den Zustand der Schutzgüter zu 
bewahren. Vermeidungsmaßnahmen sind 
solche Maßnahmen, die eine Verschlechte-
rung des Zustandes eines Schutzgutes um-
gehen. 

Das Schutzgut Tiere, Pflanzen und biolo-
gische Vielfalt wurde in die Unterpunkte 
„Biotopbewertung“, „Pflanzen“ und „Tie-
re“ unterteilt. Die Biotopbewertung dient 
dem Vergleich der Lebensräume, die vor 
dem Bau auf der Vorhabenfläche vorzufin-
den sind und einem geschätzten Zustand 
nach Beendigung der Bauarbeiten. Di-
rekt nach Beendigung der Bauarbeiten be-
steht zunächst ein Ausgleichsbedarf, wel-
cher durch die natürliche Entwicklung von 
Lebensräumen ausgeglichen wird, da die 
Flächen aus der landwirtschaftlichen Nut-
zung genommen werden. Bereits nach we-
nigen Jahren werden höherwertige Lebens-
räume auf der Vorhabenfläche vorzufinden 
sein. Die Beeinträchtigungen des Schutzgut 
„Pflanzen“ und Schutzgut „Tiere“ werden 
von dieser Lebensraumaufwertung vollstän-
dig kompensiert. Die Vogelart „Feldlerche“ 
benötigt eine zusätzliche Ausgleichsmaß-
nahme, welche durch Entwicklungsmaß-
nahmen im Ackerland realisiert wird. 

Neben der Bewertung der verschiedenen 
Schutzgüter wurde eine artenschutzrecht-
liche Bewertung durchgeführt. Prüfgegen-
stand hierbei sind die nach EU-Recht ge-
schützten Tier- und Pflanzenarten und de-
ren Beeinträchtigung durch Tötung oder 
Störung während biologisch sensibler Pha-
sen sowie die Beschädigung von Fortpflan-
zungs- und Ruhestätten. Verbotstatbestän-
de können durch Vermeidungsmaßnahmen 
umgangen werden. Der Verlust von Fort-
pflanzungsstätten der Feldlerche muss auch 
im Rahmen der artenschutzrechtlichen Be-
wertung ausgeglichen werden. Dieser Aus-
gleich wird ebenfalls durch die geplante 
Ausgleichsmaßnahme umgesetzt. 

Unter Anwendung der vorgesehenen Ver-
meidungs- Minimierungs-, Ausgleichs- und 
Gestaltungsmaßnahmen kann die Errich-
tung einer Freiflächenphotovoltaikanlage 
ohne Benachteiligung der Umwelt und 
ihren Schutzgütern durchgeführt werden.“
(Quelle: Freiflächen-Photovoltaikanlage bei Bruchwei-
ler - Landkreis Birkenfeld, Umweltbericht; Institut für 
Umweltplanung Dr. Kübler GmbH, Paul-Mertgen-Stra-
ße 5, 56587 Straßenhaus; Stand: 21.03.2024)

Auswirkungen auf die Belange des 
Bodenschutzes

Geologische Veränderungen gehen von 
einer PV-Freiflächenanlage nicht aus. Er-
hebliche Beeinträchtigungen können daher 
ausgeschlossen werden.

Im Zuge des Vorhabens kommt es - auf die 
Gesamtfläche bezogen - faktisch nur zu 
einer geringfügigen Versiegelung des Bo-
dens. Die Versiegelungen beschränken sich 
auf die Verankerungen für die Modulhalte-
rungen (Fundamente oder Rammpfosten) 
sowie ggf. den Bau von Betriebsgebäuden 
(z.B. Trafogebäude, Speicher und Zentral-
wechselrichter) und Erschließungsanlagen 
(z.B. Wege, Bedarfsparkplätze,...), d.h. tre-
ten lediglich punktuell auf. Auf dem weit-
aus größten Teil des Plangebietes bleiben 
sämtliche Bodenfunktionen erhalten. Auf-
grund der Vielzahl an vorhandenen Feld-
wirtschaftswegen sowohl innerhalb des 
Plangebietes als auch im direkten Umfeld 
sind keine zusätzlichen externen Erschlie-
ßungsmaßnahmen notwendig. Im Allge-
meinen wird das Schutzgut Boden bei PV-
Freiflächenanlagen nur geringfügig beein-
trächtigt. Zudem handelt es sich um eine le-
diglich temporäre Bodeninanspruchnahme, 
da nach der Aufgabe der photovoltaischen 
Nutzung ein kompletter Rückbau der Ver-
siegelungen erfolgen wird.

Die Beeinträchtigungen des Bodens sind 
insgesamt als von geringer Wirkintensität 
und als ökologisch unerheblich zu bewer-
ten.

Ein spürbar positiver Effekt entsteht 
demgegenüber durch die zukünftige 
Extensivierung der landwirtschaftlichen 
Nutzung, da der Wegfall des Nährstoff- 
und Pflanzenschutzmitteleintrags sowie 
bei den betroffenen Ackerflächen zusätzlich 
die langjährige Bodenruhe dem Boden die 
Möglichkeit zur Regeneration schafft.

Auswirkungen auf die Belange des 
Hochwasserschutzes und des Schutz-
gutes Wasser

Die Betroffenheit und damit eine Beein-
trächtigung von Oberflächengewässern 
kann ausgeschlossen werden, da sich kei-
ne natürlichen Fließ- oder Stillgewässer im 
direkten Einwirkungsbereich des Vorhabens 
befinden. 

Dem Gebiet kommt eine lediglich allgemei-
ne Bedeutung bezüglich des Grundwassers 
zu. Die geringfügige Verringerung der für 
die Infiltration von Regenwasser vorhande-
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nen Fläche infolge der kleinflächigen Versie-
gelungen ist weder für den Oberflächenab-
fluss noch die Grundwasserneubildung von 
Bedeutung. Da das anfallende Regenwas-
ser über die schräg stehenden Module ab-
läuft und vor Ort vollständig und ungehin-
dert im Boden versickert, der Boden weit-
gehend unverändert erhalten bleibt und da-
her dessen Versickerungsfähigkeit nicht ver-
ändert wird, wird die Grundwasserneubil-
dungsrate trotz punktueller Versiegelungen 
und der Überdeckung mit Modulen im Ver-
gleich zur Ausgangssituation gleich bleiben. 
Eine Reduzierung der Grundwasserneubil-
dung und damit eine quantitative Verän-
derung des Grundwassers sind demzufolge 
nicht zu erwarten. Zu größeren Tiefbaumaß-
nahmen, die eine Grundwasserabsenkung 
verursachten könnten, oder zu Gründungen 
in einem Bereich mit hoch anstehendem 
Grundwasser wird es nicht kommen. Da-
durch verursachte Beeinträchtigungen sind 
daher ebenfalls nicht zu befürchten.

Mit relevanten Auswirkungen auf die Be-
lange des Hochwasserschutzes und des 
Schutzgutes Wasser ist insgesamt nicht zu 
rechnen.

Auswirkungen auf die Belange der 
Land- und Forstwirtschaft

Bei den Flächen, die für die Errichtung des 
Solarparks vorgesehen ist, handelt es sich 
ausschließlich um landwirtschaftliche Nutz-
flächen. Bei Realisierung des Vorhabens ge-
hen daher für die Dauer der Nutzung der 
Flächen als Photovoltaik-Anlage landwirt-
schaftliche Nutzflächen vorübergehend ver-
loren.

Solarparks leisten einen Beitrag zur Errei-
chung der Energiewende im Sinne einer de-
zentralen Produktion erneuerbarer Energien 
und dient somit dem Allgemeinwohl. Die 
Landwirte sind durch den temporären Weg-
fall von Teilen ihrer Produktionsflächen nicht 
in ihrer Existenz gefährdet. Auf den Flächen 
werden keine Pestizide oder sonstige für 
Flora und Fauna schädlichen Substanzen 
eingetragen. Darüber hinaus wurde eine 
Rückbauverpflichtung und Folgenutzung 
„Landwirtschaft“ per Festsetzung in den 
Bebauungsplan aufgenommen. Somit ist 
gewährleistet, dass die überplanten Flächen 
nach Beendigung der photovoltaischen 
Nutzung wieder für die Landwirtschaft zur 
Verfügung stehen können.

In der Gemarkung Bruchweiler liegt die 
durchschnittliche Ertragsmesszahl bei 36. 
Die Acker- und Grünlandzahlen innerhalb 
der Plangebiete liegen zwischen 20 und 40, 

wobei die gewichtete Ackerzahl der nördli-
chen Fläche bei 32,4 und die der südlichen 
Fläche bei 35,3 liegt. Die Plangebiete wei-
sen demnach eine insgesamt unterdurch-
schnittliche Ertragsmesszahl auf.

Zudem wird in § 2 des EEG 2023 der Er-
richtung von Anlagen zur Produktion 
erneuerbarer Energien, wie folgt Vorrang 
eingeräumt:

„Die Errichtung und der Betrieb von Anlagen 
sowie den dazugehörigen Nebenanlagen 
liegen im überragenden öffentlichen Inte-
resse und dienen der öffentlichen Sicher-
heit. Bis die Stromerzeugung im Bundes-
gebiet nahezu treibhausgasneutral ist, sol-
len die erneuerbaren Energien als vorran-
giger Belang in die jeweils durchzuführen-
den Schutzgüterabwägungen eingebracht 
werden.“

Aus den genannten Gründen und aufgrund 
der besonderen Bedeutung der Nutzung re-
generativer Energien ist die Inanspruchnah-
me dieser landwirtschaftlichen Nutzflächen 
vertretbar.

Die Belange der Forstwirtschaft sind durch 
die Planung nicht direkt betroffen. Zwi-
schen der Baugrenzen und angrenzenden 
Waldflächen wird ein Abstand von 30 m 
eingehalten. 

Auswirkungen auf die Belange der 
Versorgung, insbesondere mit Ener-
gie

Es sind keine negativen Auswirkungen 
auf die Belange der Versorgung bekannt. 
Die in der Freiflächen-Photovoltaik-Anla-
ge gewonnene Energie wird in das örtliche 
Stromnetz eingespeist. Ein Wasseranschluss 
ist nicht erforderlich und entsprechend nicht 
vorhanden.

Auswirkungen auf die Belange des 
Verkehrs

Die Erschließung des Plangebietes ist über 
einen Feldwirtschaftsweg - von der L 162 
(Edelsteinstraße) kommend - gewährleistet.

Ein erhöhtes Park- oder Verkehrsaufkom-
men kann ausgeschlossen werden, da 
durch die Art der Nutzung kein Kunden-, 
Liefer- oder Publikumsverkehr entsteht. Das 
kaum als solches zu bezeichnende „Ver-
kehrsaufkommen“ beschränkt sich auf ein-
zelne wenige Fahrten pro Jahr zur Kontrolle 
bzw. Instandhaltung der Freiflächen-Photo-
voltaik-Anlage.

Die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs 
auf der L 162 dürfen durch die Freiflächen-
Photovoltaik-Anlage nicht negativ beein-
trächtigt werden. Die geplante Ausrichtung 
und Bauart der Solarmodule müssen sicher 
stellen, dass Verkehrsteilnehmer auf der L 
162 in keiner der beiden Fahrtrichtungen 
von Reflexionen betroffen sein werden, so 
dass keine Blendrisiken bestehen.

Negative Auswirkungen auf die Verkehrssi-
cherheit durch die Freiflächen-Photovoltaik-
Anlage sind somit nicht zu erwarten.

Auswirkungen auf die Belange des 
Klimas

Im Zuge der Realisierung der geplan-
ten Freiflächen-Photovoltaik-Anlage kön-
nen durch die Überbauung mit PV-Modu-
len lokalklimatische Veränderungen auftre-
ten, da zum einen tagsüber unter den Mo-
dulreihen durch die Überdeckungs- und Be-
schattungseffekte niedrigere Temperaturen 
auftreten und zum anderen in den Nacht-
stunden infolge der Verhinderung der Ab-
strahlung durch die überdeckenden Modul-
tischen eine verminderte Kaltluftproduktion 
erfolgt.

Der Einwirkungsbereich ist auf den unmit-
telbaren Eingriffsbereich beschränkt. Die 
Wirkintensität ist aufgrund der betroffe-
nen Flächengröße als gering zu bezeichnen. 
Großräumige klimarelevante Auswirkungen 
sind nicht zu erwarten.

Beeinträchtigungen durch entstehende Be-
lastungen der Luft (Kfz-Verkehr zu Instand-
haltungszwecken) können aufgrund des 
sehr geringen Ausmaßes als vernachlässig-
bar eingestuft werden. Entsprechend kann 
eine erhebliche Verschlechterung der lufthy-
gienischen Situation ausgeschlossen wer-
den.

Bei dem Vorhaben handelt es sich um ein 
Projekt zur regenerativen Energiegewin-
nung. Der Ausbau der Nutzung solarer 
Strahlungsenergie entspricht dem bundes-
politischen Ziel zur Gestaltung des Klima-
wandels durch Verringerung des CO2-Aus-
stoßes in Prozessen der Energieerzeugung.

Auswirkungen auf die Belange des 
Denkmalschutzes

Direkt südlich des nördlichen Teilgeltungs-
bereiches A sind der Generaldirektion Kul-
turelles Erbe Rheinland-Pfalz, Direktion 
Landesarchäologie Grabfunde (Steinkisten, 
Steinsärge) aus der Römerzeit aktenkundig. 
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Die genaue Ausdehnung des Bestattungs-
platzes ist nicht bekannt.

Deshalb wurde der nördliche Teilgeltungs-
bereich A als archäologische Verdachtsflä-
che eingestuft. Dies bedeutet, dass damit 
gerechnet werden muss, dass bei Bodenein-
griffen bislang nicht bekannte Funde gemäß 
§ 16 DSchG RLP zum Vorschein kommen 
können. Zur archäologischen Sachverhalts-
ermittlung wurde eine geophysikalische 
Prospektionen (24.04/25.04/27.04.2023) 
nach archäologischen Vorgaben durchge-
führt. 

In den Messergebnissen sind im zentralen 
Bereich der nördlichen Planfläche bauliche 
Strukturen erkennbar, die auf römerzeitliche 
Hinterlassenschaften hindeuten und in der 
Regel unmittelbar unterhalb des Oberbo-
dens anstehen.

Von Seiten der Generaldirektion Kulturel-
les Erbe Rheinland-Pfalz, Direktion Landes-
archäologie ist eine Umsetzung der Pla-
nung in diesem Bereich ohne Bodeneingrif-
fe denkbar. Für den entsprechenden Teilbe-
reich wurde eine Festsetzung in den Bebau-
ungsplan aufgenommen, dass im Bereich 
der Denkmalzone auf die Rammung bei 
der Errichtung der Unterkonstruktion der 
PV-Anlage zu verzichten ist, ebenso bei der 
Errichtung des Zauns. Die Unterkonstruktion 
der PV-Anlage und der Zaun sind mit Hil-
fe von Betonfundamenten zu errichten, die 
keinen Bodeneingriff erfordern.

Die Belange des Denkmalschutzes werden 
somit ausreichend berücksichtigt.

Auswirkungen auf private Belange

Negative Auswirkungen der Planung auf 
private Belange sind nicht zu erwarten.

Auswirkungen auf alle sonstigen 
Belange

Alle sonstigen bei der Aufstellung von 
Bauleitplänen laut § 1 Abs. 6 BauGB zu be-
rücksichtigenden Belange werden nach jet-
zigem Kenntnisstand durch die Planung 
nicht berührt.

Gewichtung des  
Abwägungsmaterials

Gemäß dem im Baugesetzbuch verankerten 
Abwägungsgebot (§ 1 Abs. 7 BauGB) wur-
den die bei der Abwägung zu berücksichti-
genden öffentlichen und privaten Belange 

gegeneinander und untereinander gerecht 
abgewogen und entsprechend ihrer Bedeu-
tung in den vorliegenden Bebauungsplan 
eingestellt.

Argumente für die Verabschiedung 
des Bebauungsplanes

• Schaffung der planungsrechtlichen Vor-
aussetzungen zur Gewinnung von rege-
nerativer Energie

• Keine erheblich negativen Auswirkun-
gen auf die Belange der Erholung

• Keine erheblich negativen Auswirkun-
gen auf die Belange der Landwirtschaft

• Keine negativen Auswirkungen auf die 
Belange der Forstwirtschaft 

• Nach aktuellem Kenntnisstand keine er-
heblichen, nicht ausgleichbaren, negati-
ven Auswirkungen auf die Umwelt

• Keine negativen Auswirkungen auf die 
Belange des Hochwasserschutzes

• Keine negativen Auswirkungen auf die 
Belange des Bodenschutzes 

• Geringer Erschließungsaufwand: ledig-
lich interne Erschließung und Anschluss 
an Stromnetz erforderlich

• Keine negativen Auswirkungen auf die 
Belange des Verkehrs

• Keine negativen Auswirkungen auf die 
Ver- und Entsorgung

• Keine negativen Auswirkungen auf die 
Belange des Denkmalschutzes

• Keine Beeinträchtigung privater Belan-
ge

Argumente gegen die Verabschie-
dung des Bebauungsplanes

Zwar gehen durch die Errichtung der Freiflä-
chen-Photovoltaik-Anlage landwirtschaftli-
che Produktionsflächen temporär verloren; 
allerdings können die betroffenen Flächen 
weiterhin landwirtschaftlich genutzt wer-
den.

Aus Sicht der Ortsgemeinde überwiegen der 
Klimaschutz und der Ausbau erneuerbarer 
Energien, welche dem Wohl der Allgemein-
heit dienen, als Belange des öffentlichen In-
teresses. Landwirtschaftliche Betriebe sind 
nicht existenziell betroffen.

Darüber hinaus sind keine Argumen-
te bekannt, die gegen die Aufstellung des 
Bebauungsplanes sprechen.

Fazit

Im Rahmen der Aufstellung des Bebauungs- 
planes wurden die zu beachtenden Belan-
ge in ihrer Gesamtheit untereinander und 
gegeneinander abgewogen. Aufgrund der 
genannten Argumente, die für die Planung 
sprechen, kommt die Ortsgemeinde Bruch-
weiler zu dem Ergebnis, das Planvorhaben 
umzusetzen.


